
78. Gesetz vom 19. Juli 2012, mit dem die
Kärntner Landesverfassung, die Geschäftsord-
nung des Kärntner Landtages, das Kärntner
Landeskrankenanstalten-Betriebsgesetz, die
Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999 und
das Kärntner Gesundheitsfondsgesetz geändert
werden

Der Landtag von Kärnten hat – hinsichtlich
des Artikels IV in Ausführung des Bundesge-
setzes über Krankenanstalten und Kuranstal-
ten, BGBl. Nr. 1/1957, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 69/2011 – beschlossen:

Artikel I
Landesverfassungsgesetz, mit dem die

Kärntner Landesverfassung geändert wird
Die Kärntner Landesverfassung – K-LVG,

LGBl. Nr. 85/1996, zuletzt geändert durch das
Landesverfassungsgesetz LGBl. Nr. 5/2012,
wird wie folgt geändert:

1. In Art. 24a Abs. 8 und 9 wird jeweils das
Zitat „Art. 95 Abs. 4 B-VG“ durch das Zitat
„Art. 95 Abs. 5 B-VG“ ersetzt.

2. Art. 27 Abs. 3 lautet:
„(3) Die Aufhebung oder Änderung der §§ 3

Abs. 1, 6, 13 bis 20, 25, 27 Abs. 1 und 39 Abs. 4
des Kärntner Landeskrankenanstalten-Be-
triebsgesetzes darf vom Landtag nur mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen beschlossen werden.“

3. Art. 33 entfällt.

4. Art. 33a Abs. 1 entfällt.

5. In Art. 33a Abs. 2 letzter Satz entfällt die
Wortfolge „gemäß Art. 33 Abs. 1“.

6. In Art. 34 Abs. 1 entfällt die Wortfolge
„nach Beendigung des Verfahrens nach Art. 33,
jedoch“.

7. Art. 38 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Soweit bundesverfassungsgesetzliche
Bestimmungen die Zustimmung des Landes
zu Akten der Gesetzgebung oder Vollziehung
des Bundes vorsehen, entscheidet darüber die
Landesregierung.“

8. In Art. 70a Abs. 2 Z 2 wird das Zitat
„BGBl. I Nr. 111/2010“ durch das Zitat „BGBl.
I Nr. 22/2012“ ersetzt.

9. Art. 72b Z 5 lautet:

„5. Kärntner Landeskrankenanstalten-Be-
triebsgesetz – K-LKABG, LGBl. Nr. 44/1993,
zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr.
78/2012;“

10. Art. 72b Z 7 lautet:

„7. Kärntner Naturschutzgesetz 2002 – K-
NSG 2002, LGBl. Nr. 79, zuletzt in der Fassung
des Gesetzes LGBl. Nr. 8/2012;“

11. Nach Art. 73 Abs. 2f wird folgender Abs.
2g eingefügt:

„(2g) Art. 27 Abs. 3 und Art. 72b Z 5 in der
Fassung des Landesverfassungsgesetzes
LGBl. Nr. 78/2012 treten am 1. September
2012 in Kraft.“

78. Landesverfassungsgesetz: Kärntner Landesverfassung; Änderung
Gesetz: Geschäftsordnung des Kärntner Landtages; Kärntner Landeskrankenan-

stalten-Betriebsgesetz; Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999 und
Kärntner Gesundheitsfondsgesetz; jeweils Änderung

79. Gesetz: Kärntner Vergaberechtsschutzgesetz; Änderung
80. Gesetz: Kärntner Bauordnung 1996, Kärntner Bauvorschriften und Kärntner

Heimgesetz; jeweils Änderung
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Artikel II
Änderung der Geschäftsordnung des

Kärntner Landtages

Das Gesetz über die Geschäftsordnung des
Kärntner Landtages – K-LTGO, LGBl.
Nr. 87/1996, zuletzt geändert durch das Gesetz
LGBl. Nr. 65/2012, wird wie folgt geändert:

§ 68a Abs. 3 lit. f lautet:

„f) Die Aufhebung oder Änderung des Kärnt-
ner Nationalpark- und Biosphärenpark-
gesetzes (Art. 27 Abs. 2a K-LVG), der §§ 3
Abs. 1, 6, 13 bis 20, 25, 27 Abs. 1 und 39 Abs.
4 des Kärntner Landeskrankenanstalten-
Betriebsgesetzes (Art. 27 Abs. 3 K-LVG)
sowie die Auflösung der Kärntner Landes-
holding durch Gesetz (Art. 27 Abs. 3a K-
LVG);“ 

Artikel III
Änderung des Kärntner Landeskranken -

anstalten-Betriebsgesetzes

Das Kärntner Landeskrankenanstalten-Be-
triebsgesetz – K-LKABG, LGBl. Nr. 44/1993,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl.
Nr. 65/2012, wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 1 zweiter Satz entfällt die Wort-
folge „Landesanstalt oder“.

2. In § 3 Abs. 1 wird das Wort „Landesan-
stalt“ durch das Wort „KABEG“ ersetzt.

2a. § 3 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Die einzelnen Landeskrankenanstalten
haben keine eigene Rechtspersönlichkeit.“

3. In § 3 Abs. 1a werden die Zitate „BGBl. I
Nr. 69/2005“ und „BGBl. I Nr. 70/2005“ jeweils
durch das Zitat „BGBl. I Nr. 74/2011“ ersetzt.

3a. In § 3 Abs. 3 wird nach dem Wort „KA-
BEG“ die Wortfolge „nach den Zielvorgaben
des Landes (§ 45)“ eingefügt.

4. § 4 Abs. 2 lautet:

„(2) Bedienstete in der KABEG und in den
Landeskrankenanstalten sind an die Weisun-
gen des Vorstandes gebunden, soweit nicht
dienst- oder krankenanstaltenrechtliche Be-
stimmungen oder Bestimmungen dieses Ge-
setzes dieses Recht ausdrücklich beschrän-
ken.“

5. In der Überschrift des 2. Abschnittes wird
das Wort „Landesanstalt“ durch das Wort
„KABEG“ ersetzt.

6. § 6 Abs. 1 lautet:

„(1) Organe der KABEG sind:

a) der Vorstand und 
b) der Aufsichtsrat.“

7. § 8 Abs. 1 zweiter Satz lautet:

„Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand auf
höchstens fünf Jahre.“

8. § 8 Abs. 2 erster Satz lautet:

„Ein Anstellungsvertrag mit einem Mitglied
des Vorstandes darf durch den Aufsichtsrat auf
die Dauer der Bestellung, jedoch längstens auf
fünf Jahre, abgeschlossen werden.“

9. § 8 Abs. 3 erster Satz lautet:

„Vor der Bestellung einer Person in die
Funktion eines Mitgliedes des Vorstandes ist
die Funktion durch den Aufsichtsrat öffent-
lich auszuschreiben.“

10. § 8 Abs. 3 letzter Satz lautet:

„Beschließt der Aufsichtsrat die wieder-
holte Bestellung eines Mitgliedes des Vorstan-
des, kann er von der Ausschreibung dieser
Funktion absehen.“

11. § 9 Abs. 1 letzter Satz lautet:

„Ihm obliegen alle Aufgaben, die nicht vom
Land oder vom Aufsichtsrat wahrzunehmen
sind.“

12. In § 9 Abs. 4 erster Satz wird das Wort
„Landesanstalt“ durch das Wort „KABEG“
ersetzt.

13. In § 9 Abs. 6 werden die Wortfolge „Ver-
walter (Betriebsdirektor)“ durch das Wort
„Verwaltungsleiter“ und das Wort „Pflege-
dienstleiter“ durch die Wortfolge „Leiter des
Pflegedienstes“ ersetzt.

13a. § 9 Abs. 6 Satz 3 und 4 werden durch
folgende Bestimmung ersetzt:

„Die Aufgaben, die delegiert werden und an
wen sie delegiert werden, sind auf der Home-
page der KABEG kundzumachen und dem
Aufsichtsrat zur Kenntnis zu bringen.“

14. § 10 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Vorstand ist der KABEG gegenü-
ber verpflichtet, die Beschränkungen einzu-
halten, die dieses Gesetz, die Satzung der KA-
BEG oder der Aufsichtsrat für den Umfang
seiner Vertretungsbefugnis festgesetzt hat.“
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15. § 11 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Mitglieder des Vorstandes dürfen
ohne Zustimmung des Aufsichtsrates weder
ein Handelsgewerbe betreiben noch im Ge-
schäftszweig der KABEG für eigene oder
fremde Rechnung Geschäfte machen. Sie dür-
fen sich ohne Zustimmung des Aufsichtrates
auch nicht an einer Handelsgesellschaft als
persönlich haftender Gesellschafter beteiligen
oder freiberuflich tätig sein.“

16. § 12 Abs. 2 lautet:

„(2) Ein Vorstandsmitglied hat seinen Ver-
zicht schriftlich gegenüber dem Aufsichtsrat
zu erklären.“

17. § 12 Abs. 3 lautet:

„(3) Der Aufsichtsrat hat ein Mitglied des
Vorstandes abzuberufen, wenn

a) die persönlichen Voraussetzungen für die
Bestellung nachträglich wegfallen oder
hervorkommt, dass diese Voraussetzungen
bereits bei der Bestellung nicht gegeben
waren, oder

b) das Mitglied gegen das Wettbewerbsverbot
(§ 11) verstoßen hat, oder

c) das Mitglied eine Weisung der Landesregie-
rung in dienst- und besoldungsrechtlichen
Angelegenheiten (§ 27 Abs. 2a) nicht be-
folgt, oder

d) das Mitglied sich einer groben Vernachläs-
sigung seiner Pflicht, insbesondere einer
Verletzung des Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisses, schuldig macht, unfähig zur
ordnungsgemäßen Geschäftsführung ist,
oder sonst aus sachlichen Gründen seine
Vertrauenswürdigkeit verloren hat.“

18. § 13 lautet:

„§ 13
Bericht an den Aufsichtsrat

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regel-
mäßig, mindestens aber einmal in jedem Ka-
lendervierteljahr, über die Betriebsführung
der KABEG sowie über ihre Situation Bericht
zu erstatten; in wichtigen Angelegenheiten hat
die Berichterstattung unverzüglich zu erfol-
gen.“

19. § 13a entfällt.

20. § 14 Abs. 1 lautet:

„(1) Dem Aufsichtsrat gehören an:

a) das mit den rechtlichen Angelegenheiten
der Krankenanstalten betraute Mitglied
der Landesregierung,

b) zwei weitere von der Landesregierung zu
bestellende Mitglieder der Landesregie-
rung,

c) je ein von der Landesregierung auf Vor-
schlag der im Landtag vertretenen Parteien
zu bestellendes Mitglied,

d) je ein von der Landesregierung auf Vor-
schlag der im Landtag vertretenen Par-
teien, auf deren Vorschlag hin die Mitglie-
der der Landesregierung gewählt wurden,
zu bestellendes Mitglied sowie 

e) für je zwei Mitglieder nach lit. a bis d ein
von der Landesregierung nach Anhörung
des zuständigen Organes der betrieblichen
Arbeitnehmervertretung zu bestellendes
Mitglied aus dem Kreis der Dienstnehmer
in der KABEG und in den von der KABEG
geführten Landeskrankenanstalten, denen
das aktive Wahlrecht zum Betriebsrat zu-
kommt; ist die Zahl der Mitglieder nach lit.
a bis d eine ungerade, ist ein weiteres Mit-
glied aus dem Kreis der Dienstnehmer zu
bestellen.“ 

21. § 14 Abs. 2 werden folgende Bestimmun-
gen angefügt:

„Es dürfen nur Personen vorgeschlagen und
bestellt werden, die für die Aufgaben im Be-
sonderen befähigt sind. Alle Bestellungen be-
dürfen der Zustimmung des Betroffenen.“

22. § 15 lautet:
„§ 15

Erlöschen der Mitgliedschaft zum
Aufsichtsrat

(1) Die Mitgliedschaft der von der Landes-
regierung bestellten Mitglieder (Ersatzmit-
glieder) des Aufsichtsrates erlischt durch
a) Ablauf der Funktionsperiode,
b) Verzicht,
c) Abberufung, 
d) Tod.

(2) Ein von der Landesregierung bestelltes
Mitglied (Ersatzmitglied) des Aufsichtsrates
hat seinen Verzicht auf die Funktion schrift-
lich gegenüber der Landesregierung zu er-
klären. Der Verzicht wird mit dem Einlangen
der Verzichtserklärung unwiderruflich und,
wenn in der Verzichtserklärung nicht ein spä-
terer Zeitpunkt für das Wirksamwerden ange-
geben ist, wirksam.

(3) Die Landesregierung hat ein von ihr be-
stelltes Mitglied (Ersatzmitglied) des Auf-
sichtsrates abzuberufen, wenn
a) die persönlichen Voraussetzungen für die

Bestellung nachträglich wegfallen oder
hervorkommt, dass diese Voraussetzungen
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bereits bei der Bestellung nicht gegeben
waren oder

b) das Mitglied (Ersatzmitglied) sich einer
groben Vernachlässigung seiner Pflichten,
insbesondere einer Verletzung des Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisses, schul-
dig gemacht hat oder sonst aus sachlichen
Gründen seine Vertrauenswürdigkeit verlo-
ren hat.

(4) Die Mitgliedschaft von Mitgliedern (Er-
satzmitgliedern) des Aufsichtsrates aus dem
Kreis der Dienstnehmer in der KABEG und in
den von der KABEG geführten Landeskran-
kenanstalten erlischt neben den in Abs. 1 an-
geführten Gründen auch mit dem Enden des
aktiven Wahlrechtes zur betrieblichen Arbeit-
nehmervertretung.

(5) Die Mitgliedschaft der Mitglieder gemäß
§ 14 Abs. 1 lit. a und b erlischt mit dem Enden
der Mitgliedschaft zur Landesregierung.“

23. § 16 lautet:
„§ 16

Unvereinbarkeit und Befangenheit
(1) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des

Aufsichtsrates dürfen nicht zugleich Mitglie-
der des Vorstandes sein. Die bestellten Mitglie-
der (Ersatzmitglieder) des Aufsichtsrates dür-
fen auch nicht Dienstnehmer in der KABEG
oder in einer von der KABEG geführten Lan-
deskrankenanstalt sein, sofern es sich nicht
um jene Mitglieder (Ersatzmitglieder) han-
delt, die aus dem Kreis der Dienstnehmer in
der KABEG und in den Landeskrankenan-
stalten zu bestellen sind.

(2) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) des Auf-
sichtsrates ist befangen und darf an der Bera-
tung und Beschlussfassung nicht teilnehmen:
1. in Sachen, in denen es selbst, einer seiner

Angehörigen (Abs. 3) oder einer seiner Pfle-
gebefohlenen beteiligt ist;

2. in Sachen, in denen es als Bevollmächtigter
einer Partei bestellt war oder noch bestellt
ist;

3. wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen,
die geeignet sind, seine volle Unbefangen-
heit in Zweifel zu ziehen.

(3) Angehörige im Sinne des Abs. 2 Z 1 sind: 
1. der Ehegatte; 
2. die Verwandten in gerader Linie und die

Verwandten zweiten, dritten und vierten
Grades in der Seitenlinie;

3. die Verschwägerten in gerader Linie und
die Verschwägerten zweiten Grades in der
Seitenlinie;

4. die Wahleltern und Wahlkinder und die
Pflegeeltern und Pflegekinder;

5. Personen, die miteinander in Lebensge-
meinschaft leben, sowie Kinder und Enkel
einer dieser Personen im Verhältnis zur an-
deren Person;

6. der eingetragene Partner.
(4) Die durch eine Ehe oder eingetragene

Partnerschaft begründete Eigenschaft einer
Person als Angehöriger bleibt aufrecht, auch
wenn die Ehe oder eingetragene Partnerschaft
nicht mehr besteht. Abs. 3 Z 3 gilt für einge-
tragene Partner sinngemäß.

(5) Ob ein wichtiger Grund im Sinne des
Abs. 2 Z 3 vorliegt, entscheidet im Zweifelsfall
der Aufsichtsrat.

(6) Der Aufsichtsrat kann beschließen, ein
befangenes Mitglied (Ersatzmitglied) des Auf-
sichtsrates den Beratungen zur Erteilung von
Auskünften beizuziehen; auch in diesem Fall
ist jedoch der Beschluss des Aufsichtsrates in
Abwesenheit des befangenen Mitgliedes (Er-
satzmitgliedes) zu fassen.“

24. § 17 lautet:
„§ 17

Vorsitz
(1) Die Landesregierung hat auf Vorschlag

der stimmenstärksten im Landtag vertretenen
Partei aus dem Kreis der Mitglieder des Auf-
sichtsrates ein Mitglied zum Vorsitzenden und
ein Mitglied zu dessen Stellvertreter zu bestel-
len. Im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden
und im Fall des vorzeitigen Endens seiner
Funktion tritt hinsichtlich der Rechte und
Pflichten des Vorsitzenden sein Stellvertreter
an seine Stelle.

(2) Die Landesregierung hat die vorschlags-
berechtigte Partei einzuladen, innerhalb einer
angemessen festzusetzenden Frist, die nicht
kürzer als ein Monat sein darf, ihre Vorschläge
zu erstatten. Langt innerhalb dieser Frist kein
entsprechender Vorschlag bei der Landesre-
gierung ein, hat die Landesregierung die Be-
stellung ohne weitere Bedachtnahme auf das
Vorschlagsrecht durchzuführen.

(3) Die Bestellung des Vorsitzenden und sei-
nes Stellvertreters hat auf die Dauer der Ge-
setzgebungsperiode des Landtages, längstens
jedoch für die Dauer der Mitgliedschaft zum
Aufsichtsrat, zu erfolgen (Funktionsperiode).
Eine wiederholte Bestellung ist zulässig. Der
Vorsitzende (sein Stellvertreter) bleibt auch
nach Ablauf der Funktionsperiode bis zur Be-
stellung des neuen Vorsitzenden (Stellvertre-
ters) in seiner Funktion. Mit Eintritt der Va-
kanz des Vorsitzenden oder seines Stellvertre-
ters hat die Landesregierung unverzüglich
eine neue Bestellung für die restliche Funkti-
onsperiode vorzunehmen.“ 
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25. § 17a lautet:
„§ 17a

Sitzungen des Aufsichtsrates
(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrates sind

den geschäftlichen Erfordernissen entspre-
chend, mindestens aber einmal in jedem Ka-
lendervierteljahr einzuberufen. Mehr als ein
Viertel der Mitglieder des Aufsichtsrates oder
der Vorstand können unter Angabe von Tages-
ordnungspunkten verlangen, dass der Vorsit-
zende unverzüglich den Aufsichtsrat einbe-
ruft. Die Sitzung ist in diesem Fall so einzube-
rufen, dass sie jedenfalls binnen zwei Wochen
nach dem gestellten Verlangen stattfinden
kann.

(2) Der Vorsitzende hat die Sitzung des Auf-
sichtsrates durch rechtzeitige Einladung aller
Mitglieder einzuberufen. Gleichzeitig hat er
die vorläufige Tagesordnung bekanntzugeben,
wobei Tagesordnungspunkte, die nach Abs. 1
angegeben werden, jedenfalls aufzunehmen
sind. Im Fall der Verhinderung hat ein Mitglied
dies dem Vorsitzenden sofort bekanntzugeben.

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig,
wenn einschließlich des Vorsitzenden oder sei-
nes Stellvertreters mehr als die Hälfte der Mit-
glieder anwesend sind. Ein Beschluss des Auf-
sichtsrates über die Abberufung von Mitglie-
dern des Vorstandes kann nur bei Anwesenheit
der Hälfte der Mitglieder nach § 14 Abs. 1 lit.
a bis d gefasst werden. Bei dieser Abstimmung
und bei Abstimmungen, die die Beziehungen
zwischen der KABEG und den Mitgliedern des
Vorstandes betreffen, kommt den aus dem
Kreis der Dienstnehmer in der KABEG und in
den von der KABEG geführten Landeskran-
kenanstalten bestellten Mitgliedern des Auf-
sichtsrates ein Stimmrecht nicht zu. Im Übri-
gen fasst der Aufsichtsrat gültige Beschlüsse
mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Stimmenthaltung gilt als Ableh-
nung. Der Vorsitzende stimmt zuletzt ab und
gibt bei Stimmengleichheit mit seiner Stimme
den Ausschlag. Beschlussfassungen durch
schriftliche Stimmabgabe sind nur zulässig,
wenn kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem
Verfahren widerspricht.

(4) Über Verhandlungen und Beschlüsse des
Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufer-
tigen, die der Vorsitzende und ein Schriftfüh-
rer zu unterzeichnen haben. In der Nieder-
schrift sind jedenfalls der Tag und der Ort der
Beratungen, die gefassten Beschlüsse, die an-
wesenden Personen, die Gegenstände der Be-
ratung und der Beschlussfassung sowie das
Ergebnis der Abstimmungen und der Sit-
zungsverlauf im Allgemeinen festzuhalten.
Auf Verlangen eines Aufsichtsratsmitgliedes
ist seine abweichende Meinung festzuhalten.

Die Niederschrift ist den Mitgliedern des Auf-
sichtsrates spätestens vier Wochen nach der
Sitzung des Aufsichtsrates zu übermitteln. 

(5) Kann in dringenden Angelegenheiten eine
Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat nicht
herbeigeführt werden und ist hiedurch ein un-
wiederbringlicher Schaden für die KABEG
oder eine Gefährdung der Versorgung der Pati-
enten zu befürchten, hat der Vorstand eine vor-
läufige Entscheidung des Aufsichtsratsvorsit-
zenden einzuholen. Der Aufsichtsratsvorsit-
zende hat in diesen Fällen die Angelegenheit
dem Aufsichtsrat unverzüglich, spätestens in
der nächsten Sitzung des Aufsichtsrates, zur
nachträglichen Genehmigung vorzulegen.

(6) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte
einen oder mehrere Ausschüsse bestellen, na-
mentlich zu dem Zweck, seine Verhandlungen
durch Beschlüsse vorzubereiten oder die Aus-
führung seiner Beschlüsse zu überwachen. Je-
denfalls ist zur Prüfung und Vorbereitung der
Feststellung des Jahresabschlusses ein Aus-
schuss zu bestellen. Jedem Ausschuss hat auch
ein Mitglied aus dem Kreis der Dienstnehmer
in der KABEG und in den von der KABEG ge-
führten Landeskrankenanstalten anzu-
gehören; dieses Mitglied darf an Sitzungen,
die die Beziehungen zwischen der KABEG
und Mitgliedern des Vorstandes betreffen, teil-
nehmen, hat aber kein Stimmrecht.“

26. § 18 lautet:
„§ 18

Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates
(1) An Sitzungen des Aufsichtsrates dürfen

Personen, die nicht dem Aufsichtsrat an-
gehören und weder Mitglieder des Vorstandes
oder deren Stellvertreter noch Aufsichtsorgan
sind, nicht teilnehmen. Der Aufsichtsrat kann
zur Beratung über einzelne Gegenstände
Sachverständige und sonstige Auskunftsper-
sonen beiziehen. Den Sitzungen, die sich mit
der Feststellung des Jahresabschlusses und
deren Vorbereitung sowie mit der Prüfung des
Jahresabschlusses beschäftigen, ist jedenfalls
der Abschlussprüfer zuzuziehen.

(2) Die Mitglieder des Vorstandes oder deren
Stellvertreter nehmen an der Sitzung des Auf-
sichtsrates mit beratender Stimme teil. Hat
der Aufsichtsrat mehrere Personen zu Mitglie-
dern des Vorstandes bestellt, muss zumindest
ein Mitglied des Vorstandes anwesend sein.“

27. § 19 lautet:
„§ 19

Rechte und Aufgaben des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäfts-

führung des Vorstandes zu überwachen. Maß-
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nahmen der Geschäftsführung sind dem Auf-
sichtsrat nicht übertragen.

(2) Der Aufsichtsrat darf von Mitgliedern
des Vorstandes jederzeit einen Bericht über die
Angelegenheiten der KABEG und der von der
KABEG geführten Landeskrankenanstalten
und Einrichtungen verlangen.

(3) Der Aufsichtsrat darf sämtliche Unterla-
gen, Aufzeichnungen und Belege sowie die
Gebarung und die Veranlagung der Mittel der
KABEG sowie der von der KABEG geführten
Landeskrankenanstalten und Einrichtungen
einsehen und prüfen. Er kann damit auch ein-
zelne Mitglieder des Aufsichtsrates oder für
bestimmte Aufgaben besondere Sachverstän-
dige auf Kosten der KABEG beauftragen.

(4) Dem Aufsichtsrat obliegt es neben den in
diesem Gesetz ausdrücklich angeführten Auf-
gaben weiters:

a) die Mitglieder des Vorstandes zu bestellen
und abzuberufen sowie Anstellungsver-
träge mit ihnen abzuschließen;

b) über Vorschlag des Vorstandes die Satzung
der KABEG zu erlassen oder zu ändern;

c) über Vorschlag des Vorstandes den Stellen-
plan, den Voranschlag, den mittelfristigen
Haushaltsplan, den Jahresabschluss und
den Lagebericht der KABEG festzustellen;

d) Investitionen und investitionsähnlichen
Maßnahmen, die einen in der Satzung be-
stimmten Betrag im einzelnen und insge-
samt in einem Geschäftsjahr übersteigen,
zuzustimmen;

e) bestimmten Arten von Geschäften oder
Maßnahmen, zu deren Durchführung der
Vorstand aufgrund der Satzung oder von
Beschlüssen des Aufsichtsrates die Zustim-
mung einzuholen hat, zuzustimmen;

f) über Vorschlag des Vorstandes der Errich-
tung und dem Erwerb von Unternehmen
sowie dem Eingehen von Beteiligungen an
Unternehmen zuzustimmen;

g) über Vorschlag des Vorstandes den entgelt-
lichen oder unentgeltlichen Veräußerungen
von Unternehmen oder von Beteiligungen
an Unternehmen, von Teilbereichen an Un-
ternehmen oder von unselbständigen Ein-
richtungen zuzustimmen;

h) der Gewährung von Darlehen und Kredi-
ten zuzustimmen, die einen in der Satzung
bestimmten veranschlagten Betrag über-
steigen;

i) über Vorschlag des Vorstandes die Prokura
zu erteilen oder zu widerrufen; 

j) den Wirtschaftsprüfer zur Abschlussprü-
fung zu bestellen;

k) die allgemeinen strategischen Grundsätze
festzulegen;

l) dem Erwerb sowie der Veräußerung oder
Belastungen von Liegenschaften zuzustim-
men;

m) über Vorschlag des Vorstandes eine Ge-
schäftsordnung des Vorstandes zu erlassen
und zu ändern.“

28. § 20 lautet:
„§ 20

Auslagenersatz, Funktionsgebühr,
Sitzungsgelder 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben ihre
Tätigkeit ehrenamtlich aus; sie haben An-
spruch auf Ersatz der Barauslagen. Die Lan-
desregierung hat entsprechend der Bedeutung
der Funktion sowie den damit verbundenen
Aufwendungen und der damit verbundenen
Arbeit für die von der Landesregierung be-
stellten Mitglieder des Aufsichtsrates nach
§ 14 Abs. 1 lit. c bis e eine angemessene Funk-
tionsgebühr und Sitzungsgelder festzulegen.“

29. § 21 lautet:
„§ 21

Krankenanstalten-Konferenz
(1) Bei der KABEG ist ein Beirat einzurich-

ten, der die Bezeichnung „Krankenanstalten-
Konferenz“ führt. 

(2) Die Krankenanstalten-Konferenz hat die
KABEG in Fragen von grundsätzlicher Bedeu-
tung für die Landeskrankenanstalten zu bera-
ten. Die Krankenanstalten-Konferenz ist je-
denfalls in nachstehenden Angelegenheiten
anzuhören und darf in diesen Angelegenheiten
auch Vorschläge erstatten:
a) grundsätzliche organisatorische und we-

sentliche bauliche Veränderungen;
b) Zusammenarbeit zwischen den einzelnen

Landeskrankenanstalten;
c) gemeinsame Nutzung medizinischer und

medizinisch-technischer Einrichtungen;
d) Beschaffung von Großgeräten und Stan-

dortfragen;
e) Organisation des Rettungswesens und des

Katastrophenschutzes;
f) Koordination mit anderen Gesundheitsein-

richtungen; 
g) Pflegeforschung, Ethikkommissionen;
h) Großinvestitionen; 
i) Bettenverteilung und Bettenabbau;
j) Verordnungen über die Aufteilung und

Festlegung der Sondergebühren.
(3) Die Krankenanstalten-Konferenz be-

steht aus allen Mitgliedern der Krankenan-
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staltenleitungen der von der KABEG geführ-
ten Landeskrankenanstalten und dem Leiter
der nach der Geschäftseinteilung des Amtes
der Landesregierung für die rechtlichen Ange-
legenheiten der Krankenanstalten zuständi-
gen Abteilung des Amtes der Landesregie-
rung. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, das
mit den rechtlichen Angelegenheiten der
Krankenanstalten betraute Mitglied der Lan-
desregierung oder ein von ihm namhaft ge-
machter Vertreter, der Vorstand der KABEG
und ein Vertreter der betrieblichen Arbeitneh-
mervertretung dürfen an den Sitzungen der
Krankenanstalten-Konferenz mit beratender
Stimme teilnehmen. Die Mitglieder der Kran-
kenanstalten-Konferenz haben ihre Funktion
ehrenamtlich, gewissenhaft und unparteiisch
auszuüben.

(4) Die Landesregierung hat die Kranken-
anstalten-Konferenz zu ihrer konstituieren-
den Sitzung einzuberufen, in der das an Le-
bensjahren älteste Mitglied den Vorsitz bis zur
Wahl des Vorsitzenden zu führen hat. In der
konstituierenden Sitzung hat die Krankenan-
stalten-Konferenz aus ihrer Mitte mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ei-
nen Vorsitzenden und einen Stellvertreter aus
dem Kreis der Mitglieder der Krankenanstal-
tenleitungen zu wählen. Die Aufgaben des Vor-
sitzenden hat bei dessen Verhinderung sein
Stellvertreter wahrzunehmen.

(5) Die Krankenanstalten-Konferenz ist
vom Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens
aber einmal in jedem Kalendervierteljahr,
schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesord-
nung zu den Sitzungen einzuberufen. Die
Krankenanstalten-Konferenz ist binnen zwei
Wochen einzuberufen, wenn dies der Vorstand
der KABEG oder drei Mitglieder der Kran-
kenanstalten-Konferenz unter Vorschlag der
Tagesordnung verlangen. Sie ist beschluss -
fähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellver-
treter und mindestens acht weitere Mitglieder
anwesend sind. Zu einem Beschluss ist die ein-
fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen er-
forderlich. Stimmenthaltung gilt als Ableh-
nung. Betrifft eine Angelegenheit ausschließ-
lich eine Landeskrankenanstalt, ist zu einem
Beschluss neben der einfachen Mehrheit der
abgegebenen Stimmen auch die Zustimmung
der Krankenanstaltenleitung der betreffenden
Landeskrankenanstalt erforderlich. 

(6) Bei Fragen von grundsätzlicher Bedeu-
tung darf die Krankenanstalten-Konferenz
beschließen, zu den Sitzungen Vertreter ande-
rer Gesundheitsversorgungs- oder Gesund-
heitssicherungseinrichtungen oder sonstige
Sachverständige beizuziehen. Entstandene

Auslagen von beigezogenen Sachverständigen
sind von der KABEG zu ersetzen.

(7) Zur Durchführung ihrer Aufgaben darf
sich die Krankenanstalten-Konferenz des Ge-
schäftsapparates der KABEG bedienen.“

30. § 22 lautet:
„§ 22

Expertenkommission
(1) Bei der KABEG ist ein Beirat einzurich-

ten, der die Bezeichnung „Expertenkommis-
sion“ führt.

(2) Die Expertenkommission hat die KA-
BEG auf Verlangen des Vorstandes oder des
Aufsichtsrates in Fragen von grundsätzlicher
Bedeutung zu beraten.

(3) Die Expertenkommission besteht aus
neun Mitgliedern mit beschließender Stimme,
die von der Landesregierung bestellt werden.
Drei Mitglieder mit beschließender Stimme
sind aus dem Kreis der Dienstnehmer in der
KABEG und in den von der KABEG geführ-
ten Landeskrankenanstalten nach Anhörung
des zuständigen Organes der betrieblichen Ar-
beitnehmervertretung zu bestellen. Es dürfen
nur Personen vorgeschlagen und bestellt wer-
den, die für die Aufgaben im Besonderen be-
fähigt sind. Alle Bestellungen bedürfen der
Zustimmung des Betroffenen. Der Vorsitzende
des Aufsichtsrates und das mit den rechtlichen
Angelegenheiten der Krankenanstalten be-
traute Mitglied der Landesregierung oder ein
von ihm namhaft gemachter Vertreter gehören
der Expertenkommission als Mitglieder mit
beratender Stimme an. Die Mitglieder der Ex-
pertenkommission haben ihre Funktion eh-
renamtlich, gewissenhaft und unparteiisch
auszuüben. § 15 und § 16 gelten sinngemäß.

(4) Die Bestellung der Mitglieder der Exper-
tenkommission mit beschließender Stimme
hat auf die Dauer der Gesetzgebungsperiode
des Landtages zu erfolgen (Funktionsperiode).
Eine wiederholte Bestellung ist zulässig. Die
Mitglieder der Expertenkommission mit be-
schließender Stimme bleiben auch nach Ab-
lauf der Funktionsperiode bis zum Zusam-
mentritt der neu gebildeten Expertenkommis-
sion in ihrer Funktion. Bei Erlöschen der Mit-
gliedschaft eines von ihr bestellten Mitgliedes
vor Ablauf der Funktionsperiode hat die Lan-
desregierung für die restliche Funktionsperi-
ode unverzüglich ein neues Mitglied gemäß
Abs. 3 zu bestellen.

(5) Für jedes bestellte Mitglied der Exper-
tenkommission ist in gleicher Weise ein Er-
satzmitglied zu bestellen. Das Ersatzmitglied
hat im Fall der Verhinderung oder des vorzei-
tigen Ausscheidens des Mitgliedes bis zu einer
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Neubestellung dessen Aufgaben wahrzuneh-
men.

(6) Vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit sind die
bestellten Mitglieder der Expertenkommis-
sion auf die gewissenhafte und unparteiische
Erfüllung ihrer Aufgaben anzugeloben. Mit
der Angelobung erlangen diese Mitglieder die
Stellung, für die sie bestellt worden sind. 

(7) Die Mitglieder der Expertenkommission
haben aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen einen Vorsitzenden
und einen Stellvertreter zu wählen. Den aus
dem Kreis der Dienstnehmer in der KABEG
und in den Landeskrankenanstalten bestell-
ten Mitgliedern der Expertenkommission
kommt bei der Wahl des Vorsitzenden und sei-
nes Stellvertreters weder das aktive noch das
passive Wahlrecht zu. Diese Wahlen gelten je-
weils für die Dauer der Gesetzgebungsperiode
des Landtages, längstens jedoch für die Dauer
der Zugehörigkeit der gewählten Personen zur
Expertenkommission. Wiederwahlen sind
zulässig. Im Fall der Verhinderung des Vorsit-
zenden tritt hinsichtlich der Rechte und
Pflichten des Vorsitzenden sein Stellvertreter
an seine Stelle. Mit Eintritt der Vakanz des
Vorsitzenden oder seines Stellvertreters hat
die Expertenkommission unverzüglich eine
Neuwahl vorzunehmen. Erhält bei einer Wahl
kein Kandidat die absolute Mehrheit, so er-
folgt eine Stichwahl zwischen den zwei Perso-
nen, welche die meisten Stimmen erhalten ha-
ben. Ergibt die Stichwahl Stimmengleichheit,
so entscheidet das Los.

(8) Die erste Sitzung der am Beginn einer
Gesetzgebungsperiode des Landtages neu ge-
bildeten Expertenkommission hat die Landes-
regierung einzuberufen (konstituierende Sit-
zung). In dieser hat die Wahl des Vorsitzenden
und des Stellvertreters zu erfolgen. Bis zur
Wahl des Vorsitzenden hat das an Lebensjah-
ren älteste Mitglied der Expertenkommission,
welches nicht dem Kreis der Dienstnehmer in
der KABEG und in den Landeskrankenan-
stalten angehört, als provisorischer Vorsitzen-
der die konstituierende Expertenkommissi-
onssitzung zu leiten. Der gewählte Vorsitzende
hat sodann als Vorsitzender die Wahl seines
Stellvertreters zu leiten. Ist der gewählte Vor-
sitzende bei der konstituierenden Experten-
kommissionssitzung nicht anwesend, so hat
der provisorische Vorsitzende auch den Vorsitz
bei der Wahl des Stellvertreters zu führen.

(9) Die Sitzungen der Expertenkommission
sind vom Vorsitzenden nach Bedarf einzuberu-
fen. Drei Mitglieder der Expertenkommission
oder der Vorstand können unter Angabe von
Tagesordnungspunkten verlangen, dass der
Vorsitzende unverzüglich die Expertenkom-

mission einberuft. Die Sitzung ist in diesem
Fall so einzuberufen, dass sie jedenfalls bin-
nen zwei Wochen nach dem gestellten Verlan-
gen stattfinden kann.

(10) Der Vorsitzende hat die Sitzung der Ex-
pertenkommission durch rechtzeitige Einla-
dung aller Mitglieder einzuberufen. Gleich-
zeitig hat er die vorläufige Tagesordnung be-
kannt zu geben, wobei Tagesordnungspunkte,
die nach Abs. 9 angegeben werden, jedenfalls
aufzunehmen sind. Im Fall der Verhinderung
hat ein Mitglied dies dem Vorsitzenden sofort
bekannt zu geben.

(11) Die Expertenkommission ist beschluss -
fähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellver-
treter und mindestens vier weitere Mitglieder
anwesend sind. Zu einem Beschluss ist die ein-
fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen er-
forderlich. Stimmenthaltung gilt als Ableh-
nung. Der Vorsitzende stimmt zuletzt ab und
gibt bei Stimmengleichheit mit seiner Stimme
den Ausschlag. Beschlussfassungen durch
schriftliche Stimmabgabe sind nur zulässig,
wenn kein Mitglied der Expertenkommission
diesem Verfahren widerspricht.

(12) Über Verhandlungen und Beschlüsse
der Expertenkommission ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, die der Vorsitzende und
ein Schriftführer zu unterzeichnen haben. In
der Niederschrift sind jedenfalls der Tag und
der Ort der Beratungen, die gefassten Be-
schlüsse, die anwesenden Personen, die Ge-
genstände der Beratung und der Beschlussfas-
sung sowie das Ergebnis der Abstimmungen
und der Sitzungsverlauf im Allgemeinen fest-
zuhalten. Auf Verlangen eines Expertenkom-
missionsmitgliedes ist seine abweichende
Meinung festzuhalten. 

(13) Zur Durchführung ihrer Aufgaben darf
sich die Expertenkommission des Geschäfts-
apparates der KABEG bedienen.“

30a. § 24 lit. b lautet:

„b) Bestimmungen über die innere Organisa-
tion der KABEG, insbesondere über die
Gliederung ihres Geschäftsapparates und
die Aufteilung der Geschäfte auf die Un-
tergliederungen;“

31. § 24 lit. c lautet: 

„c) nähere Ausführungen über die Zustim-
mungs- und Mitwirkungsrechte des Auf-
sichtsrates an der Geschäftsführung, ins-
besondere hinsichtlich der Bestellung von
Personen in Leitungsfunktionen.“
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32. § 25 lautet:
„§ 25

Rechtsgeschäfte zwischen der KABEG
und dem Vorstand

Die KABEG wird bei Rechtsgeschäften zwi-
schen der KABEG und einem Mitglied des Vor-
standes sowie bei Rechtsstreitigkeiten mit die-
sem durch den Vorsitzenden des Aufsichtsra-
tes vertreten.“

33. Die Überschrift des 3. Abschnittes lau-
tet:

„Innere Organisation der KABEG“

33a. § 26 Abs. 1 und 2 werden durch folgende
Bestimmung ersetzt:

„Die Gliederung des Geschäftsapparates
der KABEG und die Aufteilung der Geschäfte
auf die Untergliederungen sind in der Satzung
(§ 24) zu regeln.“

34. In der Überschrift des § 27 und in § 27
Abs. 1 wird jeweils das Wort „Landesanstalt“
durch das Wort „KABEG“ ersetzt.

35. In § 27 Abs. 1a entfällt die Wortfolge „in
der Landesanstalt und wird die Wortfolge
„krankenanstaltenrechtlichen Bestimmun-
gen“ durch die Wortfolge „dienst- oder kran-
kenanstaltenrechtlichen Bestimmungen oder
Bestimmungen dieses Gesetzes“ ersetzt.

36. § 27 Abs. 2 erster Satz lautet:
„Der Vorstand ist hinsichtlich aller Bedien-

steten mit der Wahrnehmung sämtlicher An-
gelegenheiten des Dienst- und Besoldungs-
rechtes, insbesondere mit der Vertretung des
Landes als Dienstgeber, betraut.“

37. In § 27 Abs. 2a erster Satz entfällt die
Wortfolge „hinsichtlich der in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Land
Kärnten stehenden Bediensteten.“

38. § 29 lautet:
„§ 29

Krankenanstaltenleitung
(1) Die Krankenanstaltenleitung besteht

gemäß § 25 Abs. 1 in Verbindung mit § 26, § 35
und § 37 K-KAO aus:
a) dem ärztlichen Leiter,
b) dem Verwaltungsleiter und
c) dem Leiter des Pflegedienstes.

(2) Der Vorstand der KABEG bestellt die
Mitglieder der Krankenanstaltenleitung auf
höchstens fünf Jahre. Wenn die Bestellung ei-
nes Mitgliedes der Krankenanstaltenleitung

auf eine bestimmte längere Zeit, auf unbe-
stimmte Zeit oder ohne Zeitangabe erfolgt, ist
sie für fünf Jahre wirksam. Eine wiederholte
Bestellung ist zulässig; in diesem Fall kann der
Vorstand nach Anhörung des Aufsichtsrates
von einer vorherigen öffentlichen Ausschrei-
bung der Funktion absehen. Für jedes Mit-
glied der Krankenanstaltenleitung ist aus dem
Kreis der Landesbediensteten ein geeigneter
Stellvertreter zu bestellen, der im Falle der
Verhinderung an seine Stelle tritt.

(3) Vor der Bestellung einer Person in die
Funktion eines Mitgliedes der Krankenanstal-
tenleitung ist diese Funktion durch den Vor-
stand öffentlich auszuschreiben. Die Aus-
schreibung hat jene besonderen Kenntnisse
und Fähigkeiten zu enthalten, die im Hinblick
auf die Erfüllung der mit der ausgeschriebe-
nen Funktion verbundenen Anforderungen
von den Bewerbern erwartet werden. Diese
besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten sind
in Übereinstimmung mit den vorgesehenen
Aufgaben festzulegen. 

(4) Der Vorstand der KABEG hat eine Per-
son, die als Mitglied der Krankenanstaltenlei-
tung bestellt wird und die nicht bereits in ei-
nem Dienstverhältnis zum Land steht, zu-
gleich mit der Bestellung in ein privatrechtli-
ches Dienstverhältnis zum Land
aufzunehmen. Das privatrechtliche Dienst-
verhältnis mit einem Mitglied der Krankenan-
staltenleitung darf durch den Vorstand der
KABEG nur auf die Dauer der zulässigen Be-
stellung abgeschlossen werden. Eine wieder-
holte befristete Begründung eines pri-
vatrechtlichen Dienstverhältnisses ist zuläs-
sig. § 7 Abs. 4 des Kärntner Landesvertragsbe-
dienstetengesetzes 1994, LGBl. Nr. 73, in der
jeweils geltenden Fassung, ist nicht anzuwen-
den.“

39. In § 32 Abs. 1 erster Satz wird das Wort
„Landesanstalt“ durch das Wort „KABEG“
ersetzt und entfällt die Wortfolge „und der
Landeskrankenanstalten“.

40. In § 32 Abs. 2 wird die Wortfolge „der
Vorstand der“ durch das Wort „die“ ersetzt.

41. In § 33 Abs. 1, 2 und 3 wird jeweils das
Wort „Landesanstalt“ durch das Wort „KA-
BEG“ ersetzt.

42. § 33 Abs. 4 entfällt.

43. § 34 lautet:
„§ 34

Bericht an den Vorstand
Die Krankenanstaltenleitung hat dem Vor-

stand zumindest monatlich und darüber hin-
aus über Anfrage des Vorstandes, bei wichti-
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gen Umständen oder bei Gefahr im Verzug um-
gehend, über den Gang der Geschäfte der Lan-
deskrankenanstalt sowie über ihre Situation
zu berichten, wie auch Vorschläge über Verbes-
serungen im Betriebsablauf und der medizini-
schen, pflegerischen und wirtschaftlichen
Führung vorzulegen.“

44. § 35 entfällt.

45. In § 39 Abs. 1 wird das Wort „gebunden“
durch die Wortfolge „gebunden, soweit nicht
dienst- oder krankenanstaltenrechtliche Be-
stimmungen oder Bestimmungen dieses Ge-
setzes dieses Recht ausdrücklich beschrän-
ken“ ersetzt.

46. In § 40 Abs. 1 wird die Wortfolge „Lan-
desanstalt und der Landeskrankenanstalten“
durch das Wort „KABEG“ ersetzt.

47. § 40 Abs. 2 lautet:
„(2) Der Vorstand der KABEG hat bis zum

31. Mai eines jeden Jahres den Entwurf eines
Stellenplanes für die KABEG und für jede von
ihr geführte Landeskrankenanstalt zu erstel-
len und nach Einholung einer Stellungnahme
des Aufsichtsrates der Landesregierung mit
der Stellungnahme des Aufsichtsrates vorzu-
legen. Der Entwurf des Stellenplanes ist mit
der Stellungnahme des Aufsichtsrates dem
Entwurf des Landesvoranschlages als Beilage
anzuschließen.“

48. § 41 Abs. 1 erster Satz lautet:
„(1) Der Vorstand der KABEG hat bis zum

31. Mai eines jeden Jahres für das folgende Ka-
lenderjahr den Entwurf eines Voranschlages
zu erstellen und nach Einholung einer Stel-
lungnahme des Aufsichtsrates der Landesre-
gierung mit der Stellungnahme des Aufsichts-
rates vorzulegen.“

49. § 41 Abs. 2 lautet:
„(2) Der Entwurf des Voranschlages der KA-

BEG ist mit der Stellungnahme des Aufsichts-
rates dem Entwurf des Landesvoranschlages
als Beilage anzuschließen.“

50. In § 41 Abs. 4 erster Satz entfällt die
Wortfolge „und der Landeskrankenanstal-
ten“.

51. In § 41 Abs. 4e entfällt die Wortfolge
„und den Rechenwerken der Landeskranken-
anstalten“.

52. In § 41 Abs. 5 wird die Wortfolge „Lan-
desanstalt und der Landeskrankenanstalten“
durch das Wort „KABEG“ ersetzt.

53. § 41 Abs. 8 und 9 lautet:

„(8) Stellt der Aufsichtsrat der KABEG den
Voranschlag bis zum Ende des Kalenderjahres
nicht fest, hat sich die Gebarung der KABEG
für das folgende Kalenderjahr bis zur Feststel-
lung eines Voranschlages nach dem Voran-
schlag der KABEG des abgelaufenen Kalen-
derjahres zu richten, wobei die Ausgaben im
Monat ein Zwölftel der Ausgabenermächti-
gungen nicht übersteigen dürfen.

(9) Bei ordnungsgemäßer Geschäftsführung
und wenn sich aus dem Prüfungsbericht des
Wirtschaftsprüfers im Hinblick auf den ge-
nehmigten Jahresabschluss kein Anlass zur
Beanstandung ergibt, hat die Landesregierung
den Vorstand und den Aufsichtsrat der KA-
BEG zu entlasten.“

54. Nach § 41 wird folgender § 41a einge-
fügt:

„§ 41a
Mittelfristiger Haushaltsplan

(1) Der Vorstand der KABEG hat bis zum 31.
Mai eines jeden Jahres einen Entwurf eines
mittelfristigen Haushaltsplanes für die fol-
genden fünf Kalenderjahre zu erstellen und
nach Einholung einer Stellungnahme des Auf-
sichtsrates der Landesregierung mit der Stel-
lungnahme des Aufsichtsrates vorzulegen.

(2) Der mittelfristige Haushaltsplan hat je-
denfalls die Entwicklung der Einnahmen und
Ausgaben der KABEG, die Entwicklung der
Finanzschulden und Haftungen, die Personal-
entwicklung sowie die beabsichtigten Investi-
tionen und investitionsähnlichen Maßnahmen
zu enthalten.“

55. § 42 lautet:

„§ 42
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der KABEG ist das Ka-
lenderjahr.“

55a. § 45 lautet:

„ § 45 
Ziele der Betriebsführung

(1) Die Landesregierung hat zur Sicherstel-
lung einer zeitgemäßen bedarfsgerechten und
patientenorientierten medizinischen und pfle-
gerischen Versorgung (Krankenanstalten-
pflege) der Bevölkerung die Ziele der Be-
triebsführung der KABEG festzulegen. Die
Festlegung von Versorgungsstufen der Landes-
krankenanstalten und die Auflassung von
Landeskrankenanstalten obliegt der Landes-
regierung. Vor der Festlegung der Versorgungs-
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stufen und der Auflassung einer Landeskran-
kenanstalt ist die KABEG zu hören.

(2) Im Fall des Eintritts von Elementarereig-
nissen oder höherer Gewalt darf die Landes-
regierung der KABEG Anweisungen im Ein-
zelfall erteilen. Insoweit dadurch der KABEG
und den von ihr geführten Landeskrankenan-
stalten nicht zumutbare finanzielle Belastun-
gen erwachsen, sind diese vom Land als ge-
meinwirtschaftliche Leistungen abzugelten.“

56. In § 46 Abs. 2 letzter Satz entfällt die
Wortfolge „und der von ihr geführten Landes-
krankenanstalten“.

57. § 47 Abs. 1 zweiter Satz lautet:
„Diese Aufsicht ist von einem in der für die

rechtlichen Angelegenheiten der Krankenan-
stalten zuständigen Abteilung des Amtes der
Landesregierung verwendeten, rechtskundi-
gen Landesbediensteten wahrzunehmen, der
von dem mit den rechtlichen Angelegenheiten
der Krankenanstalten betrauten Mitglied der
Landesregierung als Aufsichtsorgan bestellt
wird.“

58. § 47 Abs. 2 lautet:
„(2) Das Aufsichtsorgan des Landes hat das

Recht, an allen Sitzungen des Aufsichtsrates
teilzunehmen. Es ist vom Vorsitzenden zu den
Sitzungen des Aufsichtsrates rechzeitig einzu-
laden. Auf seinen Antrag ist ihm das Wort zu
erteilen. Alle Niederschriften über Sitzungen
des Aufsichtsrates sind dem Aufsichtsorgan
des Landes zu übersenden.“

59. § 47 Abs. 6 lautet:
„(6) Beschlüsse des Aufsichtsrates, die

außerhalb einer Sitzung gefasst werden, sind
zugleich dem Aufsichtsorgan des Landes mit-
zuteilen.“

60. In § 50 Abs. 2, 3, 5 und 6 wird das Wort
„Landesanstalt“ jeweils durch das Wort „KA-
BEG“ ersetzt.

Artikel IV
Änderung der Kärntner Krankenanstalten-

ordnung 1999
Die Kärntner Krankenanstaltenordnung

1999 – K-KAO, LGBl. Nr. 26/1999, zuletzt
geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 70/2011,
wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 4 dritter Satz lautet:
„Weiters können im Rahmen von Abteilun-

gen für Innere Medizin Departments für Akut-
geriatrie/Remobilisation und Psychosomatik,
im Rahmen von Abteilungen für Chirurgie De-

partments für Unfallchirurgie, Plastische
Chirurgie und Mund-, Kiefer- und Gesichts -
chirurgie, im Rahmen von Abteilungen für
Neurologie Departments für Akutgeriatrie/
Remobilisation und im Rahmen von Abteilun-
gen für Kinder- und Jugendheilkunde Depart-
ments für Psychosomatik geführt werden.“

2. § 5 lautet:
„§ 5

Fachbeirat für Qualität und Integration
(1) Zur Beratung der Landesregierung in

Fragen der kontinuierlichen Qualitätsverbes-
serung, der Qualitätssicherung (§ 24) und
Qualitätskontrolle im Bereich der Kranken-
anstalten und der Sicherung der intra- und
extramuralen Integration im Gesundheitswe-
sen wird ein Fachbeirat für Qualität und Inte-
gration eingerichtet.

(2) Der Beirat besteht aus einem zur Ausü-
bung des ärztlichen Berufes berechtigten Vor-
sitzenden und zwei weiteren Mitgliedern, die
über ein entsprechendes Fachwissen und ein-
schlägige Erfahrungen auf dem Gebiete der
kontinuierlichen Qualitätsverbesserung, der
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle im
Krankenhauswesen sowie der intra- und ex-
tramuralen Integration verfügen. Der Beirat
kann weitere Personen, die über einschlägige
Fachkenntnisse verfügen, mit beratender
Stimme beiziehen. 

(3) Die Mitglieder des Beirates werden von
der Landesregierung jeweils auf die Dauer
von fünf Jahren bestellt. 

(4) Die näheren Bestimmungen über die Art
der Wahrnehmung der Aufgaben durch den
Beirat sind in einer Geschäftsordnung zu re-
geln, die sich der Beirat selbst gibt; die Ge-
schäftsordnung bedarf der Genehmigung der
Landesregierung.“

3. Der bisherige Text von § 23 erhält die Ab-
satzbezeichnung „(1)“ und folgende Absätze 2
und 3 werden angefügt:

„(2) Die Träger von öffentlichen und priva-
ten gemeinnützigen Krankenanstalten sind
verpflichtet, ein transparentes Wartelistenre-
gime in anonymisierter Form für elektive Ope-
rationen sowie für Fälle invasiver Diagnostik
zumindest für die Sonderfächer Augenheil-
kunde und Optometrie, Orthopädie und Or-
thopädische Chirurgie sowie Neurochirurgie
einzurichten, soferne die jeweilige Wartezeit
vier Wochen überschreitet. Als Kriterien für
die Reihung der Wartezeiten dürfen neben
dem Anmeldezeitpunkt nur medizinische und
soziale Gründe herangezogen werden. Aus der
Warteliste hat die Gesamtzahl der pro Abtei-

Landesgesetzblatt 2012, Stück 29, Nr. 78

335



lung für den Eingriff vorgemerkten Patienten
und von diesen die der Sonderklasse angehöri-
gen vorgemerkten Patienten ersichtlich zu
sein.

(3) Den für einen Eingriff vorgemerkten Per-
sonen ist auf ihr Verlangen Einsicht in die War-
teliste zu geben oder sie sind über die gege-
bene Wartezeit zu informieren. Dabei ist nach
Maßgabe der technischen Möglichkeiten tun-
lichst eine Auskunftseinholung auf elektroni-
schem Wege zu ermöglichen.“

4. § 25 Abs. 1 lautet:
„(1) Der ärztliche Leiter (§ 26), der Verwal-

tungsleiter (§ 35) und der Leiter des Pflege-
dienstes (§ 37) einer Krankenanstalt besorgen
die Krankenanstaltenleitung kollegial. Sie ha-
ben Angelegenheiten von allgemeiner oder
grundsätzlicher Bedeutung gemeinsam zu be-
sprechen und die erforderlichen Entscheidun-
gen in dieser Angelegenheit gemeinsam zu fäl-
len. Der Vorsitz in der Krankenanstaltenlei-
tung wechselt halbjährlich in der im ersten
Satz enthaltenen Reihenfolge. Die Kranken-
anstaltenleitung hat insbesondere für umfas-
sende Qualitätssicherungsmaßnahmen im Be-
trieb der jeweiligen Krankenanstalt Sorge zu
tragen. Weiters haben sie Vorsorge für die Be-
wältigung außergewöhnlicher Umstände, wie
beispielsweise einen Massenanfall von Patien-
ten im Katastrophenfalle, zu treffen und Eva-
kuierungs- und Verhaltenspläne bei techni-
schen Notfällen oder Hochrisikoinfektionen
in der Anstalt, welche mit dem Landessa-
nitätskatastrophenplan abzustimmen sind,
vorzubereiten. Die den Mitgliedern der Kran-
kenanstaltenleitung nach diesem Gesetz je-
weils zukommenden Aufgaben dürfen da-
durch nicht beeinträchtigt werden.“ 

5. § 30 Abs. 1 lit. b lautet:
„b) der Anwendung neuer medizinischer Me-

thoden und Nicht-interventioneller Stu-
dien,“

6. § 30 Abs. 1 letzter Satz lautet:
„Sie sind berechtigt, von einem allfälligen

Sponsor oder einem sonst zur Befassung Be-
rechtigten oder Verpflichteten einen Kosten-
beitrag entsprechend der erfahrungsgemäß im
Durchschnitt erwachsenden Kosten einer Be-
urteilung im Rahmen einer klinischen Prü-
fung zu verlangen.“

7. In § 30 Abs. 2 werden die lit. e bis g durch
folgende lit. e bis i ersetzt.
„e) dem Patientenanwalt (LGBl. Nr. 53/1990);
f) je einem vom Dachverband für Selbsthil-

feorganisationen namhaft gemachten Ver-

treter der organisierten Behinderten und
chronisch Kranken;

g) einem Vertreter der Senioren, welcher ei-
ner Seniorenorganisation, deren Einrich-
tung dem Bundes-Seniorengesetz ent-
spricht, anzugehören hat;

h) einer weiteren nicht unter lit. a bis g fal-
lenden Person, die mit der Wahrnehmung
seelsorgerischer Aufgaben in einer Kran-
kenanstalt betraut ist oder sonst über die
entsprechende ethische Kompetenz ver-
fügt;

i) einer Person, die über biometrische Ex-
pertise verfügt.“

8. Die Überschrift von § 30a lautet:
„§ 30a

Kinder- und Opferschutzgruppen“ 

9. § 30a Abs. 1 zweiter Satz lautet:
„Ihr obliegen insbesondere die Früherken-

nung von Gewalt an oder der Vernachlässi-
gung von Kindern und die Sensibilisierung
der in Betracht kommenden Berufsgruppen
für Gewalt an Kindern sowie die Früherken-
nung von häuslicher Gewalt an Opfern, die das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.“ 

10. § 30a werden folgende Absätze 3 bis 5
angefügt:

„(3) Die Träger der nach ihrem Anstalts-
zweck und Leistungsangebot in Betracht
kommenden Krankenanstalten sind ver-
pflichtet Opferschutzgruppen für volljährige
Betroffene häuslicher Gewalt einzurichten.
Soweit eine Wahrnehmung der Aufgaben da-
durch nicht beeinträchtigt wird, können auch
Opferschutzgruppen für mehrere Krankenan-
stalten gemeinsam eingerichtet werden. Den
Opferschutzgruppen obliegen insbesondere
die Früherkennung von häuslicher Gewalt
und die Sensibilisierung der in Betracht kom-
menden Berufsgruppen für häusliche Gewalt.

(4) Der Opferschutzgruppe haben jedenfalls
zwei Vertreter des ärztlichen Dienstes, die bei
einem entsprechenden Leistungsangebot Ver-
treter der Sonderfächer Unfallchirurgie sowie
Frauenheilkunde und Geburtshilfe zu sein ha-
ben, anzugehören. Im Übrigen haben der Op-
ferschutzgruppe Angehörige des Pflegedien-
stes und Personen, die zur psychologischen
Betreuung oder psychotherapeutischen Ver-
sorgung in der Krankenanstalt tätig sind, an-
zugehören. 

(5) Von der Einrichtung einer Opferschutz-
gruppe kann abgesehen werden, wenn die
Kinderschutzgruppe unter Beachtung der
personellen Vorgaben von Abs. 4 auch die Auf-
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gaben der Opferschutzgruppe nach Abs. 3 er-
füllen kann. Anstelle einer Opferschutzgruppe
und einer Kinderschutzgruppe kann auch eine
Gewaltschutzgruppe eingerichtet werden, die
unter Beachtung der personellen Vorgaben der
Abs. 2 und 4 sowohl die Aufgaben nach Abs. 1
als auch nach Abs. 3 wahrnimmt.“

11. In § 31 Abs. 2 lit. c erster Satz wird nach
dem Ausdruck „Kinder- und Jugendheil-
kunde,“ das Wort „Neurochirurgie,“ einge-
fügt.

12. In § 35 Abs. 1 wird der Klammeraus-
druck „(Betriebsdirektor)“ durch den Klam-
merausdruck „(Verwaltungsleiter)“ ersetzt.

13. § 35 Abs. 2 lautet:

„(2) Falls der Verwaltungsleiter nicht gleich-
zeitig auch ärztlicher Leiter der Krankenan-
stalt ist, hat der Träger der Krankenanstalt
sein Aufgabengebiet genau abzugrenzen. Eine
Verantwortung für das gesundheitliche Wohl
der Patienten darf ihm nicht übertragen wer-
den.“

14. § 57 Abs. 2 lautet:

„(2) Von der Verpflichtung zur Leistung ei-
nes Aufenthaltskostenbeitrages sind Personen
ausgenommen, für die bereits ein Kostenbei-
trag nach anderen bundesgesetzlichen Rege-
lungen geleistet wird, die Anstaltspflege im
Fall der Mutterschaft, im Krankheitsfall im
Zusammenhang mit der Mutterschaft oder als
Folge der Niederkunft in Anspruch nehmen,
sowie jene Personen, die nachweislich von der
Rezeptgebühr im Sinne sozialversicherungs-
rechtlicher Bestimmungen befreit sind und
Patienten, die die Anstaltspflege im Zusam-
menhang mit einer Organspende in Anspruch
nehmen.“

15. In § 72 Abs. 3 wird das Zitat „§ 167a
StVG“ durch das Zitat „§§ 71 Abs. 3 und 167a
StVG“ ersetzt.

16. Im § 86 Abs. 2 lit. k wird das Zitat
„BGBl. I Nr. 12/1997“ durch das Zitat
„BGBl. I Nr. 18/2010“ ersetzt.

17. Dem § 86 Abs. 2 werden folgende lit. w
und x angefügt:

„w) Strafvollzugsgesetz – StVG, BGBl. I Nr.
144/1999, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz 111/2010;

x) Bundes-Seniorengesetz, BGBl. I Nr.
84/1998, zuletzt geändert mit BGBl. I Nr.
52/2009.“

Artikel V
Änderung des Kärntner

Gesundheitsfondsgesetzes
Das Kärntner Gesundheitsfondsgesetz – K-

GFG, LGBl. Nr. 83/2005, zuletzt geändert
durch das Gesetz LGBl. Nr. 74/2010 wird wie
folgt geändert:

1. § 5 Abs. 2 lautet:
„(2) Der Fonds wird in Fragen der Diagno-

sen- und Leistungsdokumentation, der konti-
nuierlichen Qualitätsverbesserung, Qualitäts-
sicherung und Qualitätskontrolle sowie der
Integration der intra- und extramuralen Ver-
sorgung von dem im Rahmen der Krankenan-
staltenordnung eingerichteten Fachbeirat für
Qualität und Integration (§ 5 K-KAO) beraten.
Die durch die Tätigkeit des Beirates bei der
Beratung des Fonds entstehenden Kosten sind
vom Fonds zu tragen.

2. § 6 Abs. 2 lit. a lautet:
„a) das für Angelegenheiten der Krankenan-

stalten zuständige Mitglied der Landesre-
gierung als Vorsitzender und zwei weitere
von der Landesregierung zu bestellende
Mitglieder;“

3. § 6 Abs. 5 erster Satz lautet:
„Für jedes der nach Abs. 2 lit. b bis g ent -

sandte Mitglied sind von den entsendungsbe-
rechtigten Institutionen sowie für das mit den
Angelegenheiten der Krankenanstalten zu-
ständige Mitglied der Landesregierung und
die weiteren von der Landesregierung nach
Abs. 2 lit. a zu bestellenden Mitglieder von der
Landesregierung für den Fall der Verhinde-
rung ein oder mehrere Ersatzmitglieder nam-
haft zu machen.“

4. § 7 Abs. 2a lautet:
„(2a) Zur Vorbereitung der Sitzungen ist ein

Präsidium einzurichten. Dieses besteht aus
dem für Angelegenheiten der Krankenanstal-
ten zuständigen Mitglied der Landesregierung
als Vorsitzenden und den zwei weiteren nach
§ 6 Abs. 2 lit. a von der Landesregierung zu be-
stellenden Mitgliedern sowie den drei nach § 6
Abs. 2 lit. b als Vertreter der Sozialversiche-
rung entsandten Mitgliedern. Das Präsidium
entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen-
den den Ausschlag. Dem Präsidium kann auch
die Befugnis zur Entscheidung in weiteren
Angelegenheiten namens der Gesundheits-
plattform übertragen werden. Beschlüsse des
Präsidiums in diesen übertragenen Angele-
genheiten werden nur rechtswirksam, wenn
sie allen stimmberechtigten Gesundheits-
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plattform-Mitgliedern zugegangen sind und
nicht binnen einer Woche ab Erhalt der Be-
schlüsse von mehr als einem Viertel der stimm-
berechtigten Mitglieder schriftlich Einspruch
gegen die Beschlüsse beim Vorsitzenden erho-
ben wird oder der Bundesvertreter von seinem
Vetorecht Gebrauch macht. Über derartig be-
einspruchte Beschlüsse entscheidet die Ge-
sundheitsplattform.“ 

5. § 10 Abs. 1 lautet:
„(1) Zur Unterstützung der Verwaltung des

Fonds ist auf Rechnung des Fonds eine Ge-
schäftsstelle mit Sitz in Klagenfurt am Wört-
hersee einzurichten, deren Personal entweder
vom Land bzw. der Sozialversicherung zuge-
wiesen oder vom Fonds selbst eingestellt wird.
Die Leitung der Geschäftsstelle obliegt zwei
vom Vorsitzenden bestimmten Geschäftsfüh-
rern, wobei für den zweiten Geschäftsführer
dem Stellvertreter des Vorsitzenden das Vor-
schlagsrecht zusteht.“

6. § 10 Abs. 5 lit. e entfällt.

7. § 12 Abs. 2 lautet:
„(2) Anträge auf Entscheidung über eine

Abgeltung von Schäden, die durch die Be-
handlung in Krankenanstalten, deren Rechts -
träger Beiträge gemäß § 57 Abs. 5 K-KAO ein-
heben, entstanden sind, sind bei der Patiente-
nanwaltschaft einzubringen und dürfen vom
Gremium erst in Behandlung genommen wer-
den, nachdem dazu vom Patientenanwalt eine
Stellungnahme abgegeben wurde. Über einen
Antrag ist unverzüglich, längstens aber bin-
nen 18 Monaten ab Einlangen des Antrages
beim Gremium zu entscheiden.“

Artikel VI
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
(1) Art. II tritt am 1. September 2012 in

Kraft.
(2) Art. III bis V treten am 1. September 2012

in Kraft.
(3) Mit dem Inkrafttreten des Art. III dieses

Gesetzes endet die Funktion der bisherigen
Mitglieder und Ersatzmitglieder des Auf-
sichtsrates und der Expertenkommission.

(4) Die Landesregierung hat innerhalb von
einer Woche nach der Kundmachung dieses
Gesetzes die vorschlagsberechtigten Stellen
nach § 14 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 K-LKABG in
der Fassung des Art. III dieses Gesetzes einzu-
laden, der Landesregierung innerhalb von
zwei Wochen Vorschläge für die Neubestellung
der Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Auf-
sichtsrates sowie des Vorsitzenden und seines

Stellvertreters zu erstatten. Die Neubestel-
lung der Mitglieder (Ersatzmitglieder) des
Aufsichtsrates sowie des Vorsitzenden und sei-
nes Stellvertreters hat so zu erfolgen, dass der
Aufsichtsrat mit dem Inkrafttreten des Art. III
die ihm übertragenen Aufgaben wahrnehmen
kann.

(5) Die Neubestellung der Mitglieder und
Ersatzmitglieder der Expertenkommission
hat ab dem der Kundmachung dieses Gesetzes
folgenden Tag so zu erfolgen, dass dieser Bei-
rat seine Tätigkeit innerhalb von einem Monat
nach dem Inkrafttreten des Art. III aufnehmen
kann.

(6) Die konstituierende Sitzung der Kran-
kenanstalten-Konferenz ist innerhalb von ei-
nem Monat nach dem Inkrafttreten des Art. III
einzuberufen.

(7) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Art. III bestellten Mitglieder der Krankenan-
staltenleitungen und deren Stellvertreter gel-
ten als Mitglieder der Krankenanstaltenlei-
tungen und Stellvertreter im Sinne des Art. III. 

(8) Die KABEG hat innerhalb von zwei Mo-
naten nach dem Inkrafttreten des Art. III die-
ses Gesetzes ihre Satzung den Bestimmungen
des Art. III anzupassen und der Landesregie-
rung vorzulegen. 

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:
Dr. K a i s e r

Der Landesrat:
Mag. D o b e r n i g

Der Landesrat:
Mag. R u m p o l d

79. Gesetz vom 19. 7. 2012, mit dem das Kärnt-
ner Vergaberechtsschutzgesetz geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I
Das Kärntner Vergaberechtsschutzgesetz –

K-VergRG, LGBl. Nr. 17/2003, in der Fassung
des Gesetzes LGBl. Nr. 60/2010, wird wie folgt
geändert:

1. Nach § 4 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a ein-
gefügt:

„(2a) Die vergebende Stelle kann die
nachträgliche Prüfung einer beabsichtigten
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Entscheidung im Vergabeverfahren beantra-
gen, sofern sie auf geeignete Weise glaubhaft
macht, dass ein Unternehmer die Rechtswid-
rigkeit der beabsichtigten Entscheidung be-
hauptet.“ 

2. § 4 Abs. 6 lit. c entfällt.

3. In § 6 wird jeweils das Wort „Gemein-
schaftsrecht“ durch das Wort „Unionsrecht“
ersetzt.

4. § 6 Abs. 3 lit. b lautet:

„b) in einem Verfahren gemäß lit. a, d und e
auf Antrag des Auftraggebers zur Fest-
stellung, ob der Antragsteller auch bei
Einhaltung der entsprechenden Bestim-
mungen keine echte Chance auf Erteilung
des Zuschlages gehabt hätte;“

5. § 7 Abs. 1 lit. a und b lauten:

„a) Die Pauschalgebühr ist gemäß den von der
Landesregierung durch Verordnung fest-
zusetzenden Gebührensätzen bei Antrag-
stellung zu entrichten. Bieter- und Ar-
beitsgemeinschaften haben die Pauschal-
gebühr nur einmal zu entrichten. Die Ge-
bührensätze sind entsprechend dem
Verhältnis des durch den Antrag bewirk-
ten Verfahrensaufwandes und dem für den
Antragsteller zu erzielenden Nutzen fest-
zusetzen. Die Gebührensätze sind nach
objektiven Merkmalen abzustufen. Als
objektive Merkmale sind insbesondere
der Auftragsgegenstand, die Art des
durchgeführten Verfahrens, die Tatsache,
ob es sich um Anträge auf Nachprüfung
der Ausschreibung oder der Aufforderung
zur Abgabe eines Teilnahmeantrages oder
um sonstige gesondert anfechtbare Ent-
scheidungen bzw. ob es sich um ein Verga-
beverfahren im Oberschwellenbereich
oder im Unterschwellenbereich handelt,
heranzuziehen.

b) Die festgesetzten Gebührensätze vermin-
dern oder erhöhen sich jährlich in dem
Maß, das sich aus der Veränderung des von
der Bundesanstalt Statistik Österreich
verlautbarten Verbraucherpreisindex
2010 oder des an seine Stelle tretenden In-
dex gegenüber der der letzten Festsetzung
zugrunde gelegten Indexzahl ergibt. Die
Landesregierung hat nach Verlautbarung
der für Juni des laufenden Jahres maßgeb-
lichen Indexzahl die neu festgesetzten
Gebührensätze im Landesgesetzblatt
kundzumachen. Die neu festgesetzten Ge-
bührensätze gelten ab dem der Kundma-
chung folgenden Monatsersten. Die Ge-

bührensätze sind auf ganze Euro ab- oder
aufzurunden.“

6. § 11 Abs. 4 lautet:
„(4) Anträge auf Nachprüfung der Aus-

schreibung sowie der Aufforderung zur Ab-
gabe eines Teilnahmeantrages können über die
in den Abs. 1 und 2 genannten Zeiträume hin-
aus bis spätestens sieben Tage vor Ablauf der
Angebotsfrist, der Frist zur Vorlage der Wett-
bewerbsarbeiten oder der Teilnahmefrist ein-
gebracht werden, sofern diese Frist mehr als
17 Tage beträgt. Wenn die Ausschreibungs-,
Wettbewerbs- oder Auktionsunterlagen, Be-
schreibung der Bedürfnisse und Anforderun-
gen beim wettbewerblichen Dialog, Informa-
tionen über die zu vergebende Leistung sowie
über den weiteren Verfahrensablauf bei der
Direktvergabe mit vorheriger Bekanntma-
chung bzw. nach vorherigem Aufruf zum Wett-
bewerb bzw. die Aufforderung zur Abgabe ei-
nes Teilnahmeantrages auf brieflichem Weg
übermittelt werden, tritt die Verlängerung der
Nachprüfungsfrist erst ein, wenn die Ange-
botsfrist, die Frist zur Vorlage der Wettbe-
werbsarbeiten oder die Teilnahmefrist mehr
als 22 Tage beträgt.“

7. § 11 Abs. 6 lautet:
„(6) Der Fortlauf der Fristen gemäß Abs. 1

bis 5 wird für die Dauer eines Vorverfahrens
nach §§ 4 und 5 gehemmt. Der Tag des Einlan-
gens eines Antrages auf Durchführung eines
Vorverfahrens nach § 4 bei der Ombudsstelle
ist nicht in die Fristen gemäß Abs. 1 bis 5 ein-
zurechnen. Das Vorverfahren beginnt mit dem
Einlangen eines Antrages auf Durchführung
eines Vorverfahrens nach § 4 bei der Ombuds-
stelle und endet mit der Übermittlung der
Empfehlung der Ombudsstelle, spätestens
aber mit Ablauf der in § 5 Abs. 2 vorgesehenen
Stellungnahmefrist.“

8. § 12 Abs. 3 lautet:
„(3) Enthält die Ausschreibung eine unrich-

tige Angabe über die zuständige Vergabekon-
trollbehörde, ist der Antrag auch dann inner-
halb der in § 11 genannten Fristen gestellt,
wenn er bei der in der Ausschreibung angege-
benen Vergabekontrollbehörde eingebracht
wurde. Enthält die Ausschreibung keine An-
gabe über die zuständige Vergabekontroll-
behörde, ist der Antrag auch dann innerhalb
der in § 11 genannten Fristen gestellt, wenn er
bei einer nicht offenkundig unzuständigen
Vergabekontrollbehörde eingebracht wurde.“

9. § 13 Abs. 1 lautet:
„(1) Der Eingang eines Nachprüfungsantra-

ges ist vom unabhängigen Verwaltungssenat
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unverzüglich im Internet bekannt zu ma-
chen.“

10. § 15 Abs. 2 lautet:
„(2) Als Nichtigerklärung rechtswidriger

Entscheidungen kommt insbesondere auch die
Streichung von für Unternehmer diskriminie-
renden Anforderungen hinsichtlich techni-
scher Leistungsmerkmale sowie hinsichtlich
der wirtschaftlichen oder finanziellen Lei-
stungsfähigkeit in der Ausschreibung oder in
jedem sonstigen Dokument des Vergabever-
fahrens in Betracht.“

11. § 20 Abs. 1 lautet:
„(1) Ein Unternehmer, der ein Interesse am

Abschluss eines den Vorschriften im Bereich
des öffentlichen Auftragswesens unterliegen-
den Vertrages hatte, kann, sofern ihm durch
die behauptete Rechtswidrigkeit ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht, die
Feststellung beantragen, dass
a) der Zuschlag wegen eines Verstoßes gegen

Vorschriften im Bereich des öffentlichen
Auftragswesens (Art. 14b Abs. 1 und 5 B-
VG) oder unmittelbar anwendbares Uni-
onsrecht nicht gemäß den Angaben in der
Ausschreibung, dem Angebot mit dem
niedrigsten Preis oder dem technisch und
wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt
wurde, oder

b) die Durchführung eines Vergabeverfahrens
ohne vorherige Bekanntmachung bzw.
ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb
wegen eines Verstoßes gegen Vorschriften
im Bereich des öffentlichen Auftragswe-
sens (Art. 14b Abs. 1 und 5 B-VG) oder un-
mittelbar anwendbares Unionsrecht
rechtswidrig war, oder

c) die Zuschlagserteilung ohne Mitteilung der
Zuschlagsentscheidung gemäß den §§ 131
bzw. 272 BVergG 2006 wegen eines Ver-
stoßes gegen Vorschriften im Bereich des
öffentlichen Auftragswesens (Art. 14b Abs.
1 und 5 B-VG) oder unmittelbar anwend-
bares Unionsrecht rechtswidrig war, oder

d) der Zuschlag bei der Vergabe einer Lei-
stung auf Grund einer Rahmenvereinba-
rung oder eines dynamischen Beschaf-
fungssystems wegen eines Verstoßes gegen
§ 152 Abs. 4 bis 6, § 158 Abs. 2 bis 5 oder §
290 Abs. 2 bis 5 BVergG 2006 rechtswidrig
war, oder

e) die Erklärung des Widerrufs eines Vergabe-
verfahrens wegen eines Verstoßes gegen
Vorschriften im Bereich des öffentlichen
Auftragswesens (Art. 14b Abs. 1 und 5 B-
VG) oder unmittelbar anwendbares Uni-
onsrecht rechtswidrig war.

Der Antragsteller kann in einem Antrag
mehrere Feststellungen gemäß § 6 Abs. 3 lit. a
bis d beantragen. Bei einem Antrag auf Fest-
stellung gemäß lit. a, c und d kann der Auf-
traggeber oder der Zuschlagsempfänger die
Feststellung beantragen, dass der Antragstel-
ler auch bei Einhaltung der entsprechenden
Bestimmungen keine echte Chance auf Ertei-
lung des Zuschlages gehabt hätte. Bei einem
Antrag auf Feststellung gemäß lit. b bis d kann
der Auftraggeber beantragen, von der Nichti-
gerklärung des Vertrages abzusehen oder den
Vertrag frühestens mit dem Zeitpunkt der
behördlichen Entscheidung aufzuheben.“

12. § 21 Abs. 4 lautet:
„(4) Enthält die Ausschreibung eine unrich-

tige Angabe über die zuständige Vergabekon-
trollbehörde, ist der Antrag auch dann inner-
halb der in den Abs. 2 und 3 genannten Fristen
gestellt, wenn er bei der in der Ausschreibung
angegebenen Vergabekontrollbehörde einge-
bracht wurde. Enthält die Ausschreibung
keine Angabe über die zuständige Vergabe-
kontrollbehörde, ist der Antrag auch dann in-
nerhalb der in Abs. 2 und 3 genannten Fristen
gestellt, wenn er bei einer nicht offenkundig
unzuständigen Vergabekontrollbehörde einge-
bracht wurde.“ 

13. § 23 Abs. 3 lautet:
„(3) Soweit in den Abs. 4 bis 6 nicht anderes

bestimmt ist, hat der unabhängige Verwal-
tungssenat im Unterschwellenbereich den
Vertrag im Anschluss an eine Feststellung
gemäß § 6 Abs. 3 lit. c bis e für absolut nichtig
zu erklären, wenn die festgestellte Vorgangs-
weise des Auftraggebers auf Grund der Be-
stimmungen des BVergG 2006, der hierzu er-
gangenen Verordnungen oder des unmittelbar
anwendbaren Unionsrechts offenkundig un-
zulässig war.“ 

14. § 27a lautet:
„§ 27a

Verweisungen
(1) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-

setze verwiesen wird, sind diese in der nach-
stehenden Fassung anzuwenden:
a) Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG, BGBl.

Nr. 1/1930, zuletzt in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 51/2012;

b) Bundesvergabegesetz 2006 – BVergG 2006,
BGBl. I Nr. 17, zuletzt in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 51/2012;

c) Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 –
VVG, BGBl. Nr. 53, zuletzt in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2011;
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d) Verbandsverantwortlichkeitsgesetz –
VbVG, BGBl. I Nr. 151/2005, zuletzt in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.
112/2007.

(2) Für Nachprüfungen im Rahmen der Ver-
gabe von Aufträgen gemäß dem BVergGVS
2012, BGBl. I Nr. 10/2012, zuletzt in der Fas-
sung der Verordnung BGBl. II Nr. 132/2012,
gelten Verweisungen in diesem Gesetz auf das
BVergG 2006 als Verweisungen auf die ent-
sprechenden Bestimmungen des BVergGVS
2012.“

Artikel II
(1) Die zum Zeitpunkt des Inkraftretens die-

ses Gesetzes bei der Ombudsstelle oder dem
unabhängigen Verwaltungssenat anhängigen
Verfahren sind nach den bisherigen Bestim-
mungen fortzuführen. Hinsichtlich der Verga-
beverfahren, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes bereits beendet sind,
richtet sich die Durchführung von Feststel-
lungsverfahren nach der bisherigen Rechts-
lage.

(2) Durch dieses Gesetz wird die Richtlinie
2009/81/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Ko-
ordinierung der Verfahren zur Vergabe be-
stimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungs-
aufträge in den Bereichen Verteidigung und
Sicherheit und zur Änderung der Richtlinien
2004/17/EG und 2004/18/EG, ABl. Nr. L 216
vom 20.8.2009, S. 76, umgesetzt.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Der Landesrat:
Mag. R a g g e r

80. Gesetz vom 19. 7. 2012, mit dem die Kärnt-
ner Bauordnung 1996, die Kärntner Bauvor-
schriften und das Kärntner Heimgesetz geändert
werden 

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I
Änderung der Kärntner Bauordnung 1996 
Die Kärntner Bauordnung 1996 – K-BO

1996, LGBl. Nr. 62, zuletzt in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 16/2009, wird wie folgt
geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Wortfolge
„§ 7 Bewilligungsfreie Vorhaben, baubehörd-
liche Aufträge“ durch die Wortfolge „§ 7 Be-

willigungsfreie, mitteilungspflichtige Vorha-
ben, baubehördliche Aufträge“ ersetzt.

1a. Im Inhaltsverzeichnis wird die Wortfolge
„§ 41 Nummerierung“ durch die Wortfolge
„§ 41 Orientierungsnummern“ ersetzt.“

2. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Wort-
folge „§ 41 Numerierung“ die Wortfolge „§ 41a
Türnummern“ eingefügt.

3. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Wort-
folge „§ 55 Bauberechtigte“ die Wortfolge
„§ 55a Eigentümergemeinschaften“ einge-
fügt.

4. § 1 Abs. 3 lautet:
„(3) Umfasst ein Vorhaben sowohl Gebäude

als auch sonstige bauliche Anlagen, so er-
strecken sich die Ausnahmen des Abs. 2 auf
alle eine funktionale Einheit bildenden bauli-
chen Anlagen des Vorhabens.“

5. § 2 lautet:
„§ 2

Ausnahmen
(1) Soweit durch dieses Gesetz der Zustän-

digkeitsbereich des Bundes berührt wird, ist es
so auszulegen, dass sich keine über die Zu-
ständigkeit des Landes hinausgehende Wir-
kung ergibt. Insbesondere gilt dieses Gesetz
nicht für bauliche Anlagen
a) des Verkehrswesens bezüglich Bundes-

straßen, Eisenbahnen, Seilbahnen, Luft-
fahrt oder Schifffahrt,

b) des Bergwesens,
c) die einer Bewilligung nach wasserrechtli-

chen Vorschriften bedürfen, ausgenommen
Gebäude, die nicht unmittelbar der Was-
sernutzung dienen,

d) die einer Bewilligung oder Anzeige nach
§ 37 AWG 2002 bedürfen.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für:
a) bauliche Anlagen des Verkehrswesens be-

züglich Straßen im Sinne des Kärntner
Straßengesetzes 1991 – K-StrG;

b) Wartehäuschen, Haltestellenüberdachun-
gen und ähnliche Einrichtungen für Ver-
kehrszwecke bis zu 25 m² Grundfläche und
3,50 m Höhe; 

c) Verkaufseinrichtungen auf öffentlichen
Verkehrsflächen bis zu 25 m² Grundfläche
und 3,50 m Höhe;

d) Leitungsanlagen für Elektrizität, Gas,
Strom und Erdöl, ausgenommen Gebäude,
die nicht unmittelbar der Leitungsnutzung
dienen; 
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e) bauliche Anlagen, die einer Bewilligung
nach dem Kärntner Elektrizitätswirt-
schafts- und -organisationsgesetz – K-El-
WOG bedürfen, ausgenommen Gebäude,
die nicht unmittelbar der Elektrizitätser-
zeugung dienen;

f) Transformatorengebäude, die einer Bewil-
ligung nach dem Kärntner Naturschutzge-
setz 2002 – K-NSG 2002 bedürfen; 

g) Fernmeldeanlagen, ausgenommen ihre
hochbaulichen Teile;

h) Telefonzellen;
i) in die Dachfläche integrierte oder unmit-

telbar parallel dazu montierte Sonnenkol-
lektoren und Photovoltaikanlagen bis zu 40
m² Fläche;

j) Blitzschutzanlagen;
k) vertikale Balkon- und Loggienverglasun-

gen;
l) Fahnenstangen bis zu 8 m Höhe, Teppich-

stangen bis zu 2,50 m Höhe, Markisen bis
zu 40 m2 Fläche uä.;

m) Springbrunnen, Statuen, Grillkamine uä.
bis zu 3,50 m Höhe; 

n) bauliche Anlagen für Kinderspielplätze bis
zu 3,50 m Höhe;

o) bauliche Anlagen zur Verwertung (Eigen-
kompostierung) biogener Abfälle im Sinne
der Kärntner Abfallwirtschaftsordnung
2004 – K-AWO;

p) Überdachungen für kommunale Müllinseln
bis zu 20 m2 Grundfläche und 3,50 m Höhe;

q) Werbe- und Ankündigungsanlagen bis zu
2 m2 Gesamtfläche;

r) die Errichtung und Änderung von Bild-
stöcken und ähnlichen kleineren sakralen
Bauten bis zu 2 m² Grundfläche und 3,50 m
Höhe; 

s) Grabstätten bis zu 3,50 m Höhe, ausgenom-
men Gebäude;

t) Hochstände, Hochsitze, Futterstellen sowie
Wildzäune im Sinne des Kärntner Jagdge-
setzes 2000 – K-JG und Weidezäune;

u) Wohnwägen, Mobilheime und andere bau-
liche Anlagen auf Rädern auf bewilligten
Anlagen nach dem Kärntner Camping-
platzgesetz – K-CPG; 

v) bauliche Anlagen für militärische Übungen
oder Befestigungen; militärische Meldean-
lagen und Munitionslager.“

5a. Die Überschrift von § 7 lautet:

„Bewilligungsfreie, mitteilungspflichtige
Vorhaben, baubehördliche Aufträge“

6. § 7 Abs. 1 lit. a lautet:
„a) die Errichtung, die Änderung und der Ab-

bruch von Gebäuden bis zu 25 m2 Grund-
fläche und 3,50 m Höhe;“

7. § 7 Abs. 1 lit. c lautet:
„c) die Änderung von Gebäuden, soweit

1. sie sich nur auf das Innere bezieht und
keine tragenden Bauteile betrifft, so-
fern keine Erhöhung der Wohnnutz-
fläche erfolgt, oder

2. es sich um die Anbringung eines Voll-
wärmeschutzes ohne Änderung der
äußeren Gestaltung handelt, oder

3. es sich um den Austausch oder die Er-
neuerung von Fenstern handelt, wenn
deren Größe und äußere Gestaltung
unverändert bleibt, oder

4. es sich um den Einbau von Treppen-
schrägaufzügen in nicht allgemein zu-
gänglichen Bereichen von Gebäuden
handelt;“

8. § 7 Abs. 1 lit. f lautet:
„f) die Errichtung, die Änderung und der Ab-

bruch von Sonnenkollektoren und Photo-
voltaikanlagen bis zu 40 m2 Fläche, sofern
nicht § 2 Abs. 2 lit. i zur Anwendung
kommt;“

9. § 7 Abs. 1 lit. h lautet:
„h) die Errichtung, die Änderung und der Ab-

bruch von baulichen Anlagen, die der
Gartengestaltung dienen, wie etwa Pergo-
len, in Leichtbauweise, bis zu 40 m2

Grundfläche und 3,50 m Höhe;“

10. § 7 Abs. 1 lit. j lautet:
„j) die Errichtung, die Änderung und der Ab-

bruch von Einfriedungen in Leichtbau-
weise bis zu 1,50 m Höhe; gemeinsam mit
einer Sockelmauer im Sinne der lit. k bis
zu 2 m Gesamthöhe; gemeinsam mit einer
Stützmauer im Sinne der lit. l bis zu 2,50
m Gesamthöhe;“

11. § 7 Abs. 1 lit. m lautet:
„m) die Errichtung, die Änderung und der Ab-

bruch eines überdachten Stellplatzes pro
Wohngebäude bis zu 40 m2 Grundfläche
und 3,50 m Höhe, auch wenn dieser als
Zubau zu einem Gebäude ausgeführt
wird;“ 

12. § 7 Abs. 1 lit. q bis v lautet:
„q) die Errichtung, die Änderung und der Ab-

bruch von Terrassenüberdachungen bis zu
40 m2 Grundfläche und 3,50 m Höhe, auch
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wenn dieser als Zubau zu einem Gebäude
ausgeführt wird;

r) die Errichtung, die Änderung und der Ab-
bruch von Werbe- und Ankündigungsan-
lagen bis zu 16 m2 Gesamtfläche;

s) der Abbruch von Luftwärmepumpen;
t) die Errichtung, die Änderung und der Ab-

bruch von Gebäuden, Gebäudeteilen, son-
stigen baulichen Anlagen oder Teilen von
solchen, sofern das Vorhaben mit den in
lit. a bis s angeführten Vorhaben im Hin-
blick auf seine Größe und die Auswirkun-
gen auf Anrainer vergleichbar ist;

u) Vorhaben, die in Entsprechung eines
behördlichen Auftrages, ausgenommen
eines baubehördlichen Auftrages, ausge-
führt werden;

v) Vorhaben, die in Entsprechung eines bau-
behördlichen Auftrages ausgeführt wer-
den.“

13. § 7 Abs. 2 bis 4 lautet:
„(2) Vorhaben nach Abs. 1 lit. a bis t, die in

der Änderung eines Gebäudes oder einer son-
stigen baulichen Anlage bestehen, sind nicht
mehr bewilligungsfrei, wenn durch die Ände-
rung die in Abs. 1 vorgegebenen Flächen-, Ku-
batur-, Höhen-, Längen- und Breitenausmaße
oder Nennwärmeleistungen überschritten
werden.

(3) Vorhaben nach Abs. 1 lit. a bis u müssen
den Anforderungen der § 13 Abs. 2 lit. a bis c,
§ 17 Abs. 2, §§ 26 und 27 entsprechen, sofern §
14 nicht anderes bestimmt.

(4) Vorhaben nach Abs. 1 lit. a bis u sind vor
dem Beginn ihrer Ausführung der Behörde
schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung hat den
Ausführungsort einschließlich der Katastral-
gemeinde, der Grundstücksnummer und eine
kurze Beschreibung des Vorhabens zu enthal-
ten.“

14. § 10 Abs. 1 lit. b lautet:
„b) ein Beleg über die Zustimmung des Grun-

deigentümers oder der Miteigentümer,
wenn der Antragsteller nicht Eigentümer
oder Alleineigentümer ist; die Zustim-
mung der Miteigentümer ist nicht erfor-
derlich, wenn es sich um Vorhaben inner-
halb eines Wohnungseigentums- oder Zu-
behörobjektes gemäß § 2 Abs. 2 und 3
WEG 2002 handelt; im Fall der Eigentü-
merpartnerschaft gemäß § 2 Abs. 10 WEG
2002 ist jedoch die Zustimmung des ande-
ren Partners erforderlich;“

14a. § 10 Abs. 1 lit. d bis f lautet:
„d) ein Verzeichnis der Anrainer nach § 23 Abs.

2 lit. a, bezogen auf die angrenzenden

Grundstücke und jene Grundstücke, die
vom Baugrundstück höchstens 15 m ent-
fernt sind, mit Angabe der Wohnanschrift;

e) ein Verzeichnis der Anrainer nach § 23
Abs. 2 lit. b mit Angabe der Wohnan-
schrift;

f) die Pläne und Beschreibungen nach
Abs. 2.“

15. § 12 Abs. 1 lautet:   

„(1) Die Behörde hat für den Fall, dass ein
Vorhaben nach § 6 lit. a bis c auf einer Fläche
ausgeführt werden soll, für die eine gemäß § 12
Z 2 K-GplG 1995 ersichtlich zu machende
Nutzungsbeschränkung besteht, und dass das
diese Nutzungsbeschränkung enthaltende Ge-
setz (zB Kärntner Naturschutzgesetz 2002,
Kärntner Nationalpark- und Biosphären-
parkgesetz, Wasserrechtsgesetz 1959, Bundes-
straßengesetz 1971, Kärntner Straßengesetz
1991, Denkmalschutzgesetz) eine Bewilligung
für Vorhaben nach § 6 lit. a bis c vorsieht, dem
Bewilligungswerber aufzutragen, dem Antrag
auf Erteilung der Baubewilligung auch diese
Bewilligung anzuschließen.“

16. § 12 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Behörde hat für den Fall, dass ein
Vorhaben nach § 6 lit. a gemäß § 5 Abs. 1 oder
gemäß § 10 des Kärntner Naturschutzgesetzes
2002 oder gemäß § 12 des Kärntner National-
park- und Biosphärenparkgesetzes einer Be-
willigung bedarf, dem Bewilligungswerber
aufzutragen, dem Antrag auf Erteilung der
Baubewilligung die in Betracht kommende
Bewilligung anzuschließen.“

17. Nach § 13 Abs. 4 wird folgender Abs. 4a
eingefügt:

„(4a) In Angelegenheiten gemäß Abs. 3 iVm.
Abs. 4, die nicht zum eigenen Wirkungsbereich
der Gemeinden gehören, hat die Bezirksver-
waltungsbehörde zu entscheiden. Abs. 4 Satz 2
und 3 gelten sinngemäß mit der Maßgabe, dass
an die Stelle des Gemeindevorstandes (der
Bauberufungskommission, des Stadtsenates)
die Bezirksverwaltungsbehörde tritt.“

18. § 14 Abs. 1 lit. a Z 1 entfällt.

19. § 14 Abs. 1 lit. a Z 4 lautet:

„4. für die das Vorliegen einer Baubewilli-
gung nach § 54 vermutet wird oder für die
eine Baubewilligung im Zeitpunkt der Er-
richtung nicht erforderlich war; und“
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20. § 14 Abs. 1 lit. b lautet:
„b) die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der

Flächenwidmung bestehende Kubatur
um höchstens 20 Prozent vergrößert
wird.“

20a. § 15 Abs. 2 lautet:
„(2) Wird der Antrag nicht abgewiesen, hat

die Behörde den Antragsteller aufzufordern,
innerhalb einer angemessen festzusetzenden
Frist, die nicht kürzer als ein Jahr sein darf, die
Belege nach § 10 Abs. 1 lit. d bis f beizubrin-
gen, sofern diese nicht bereits vorliegen. Auf
§ 10 Abs. 3 bis 5 ist Bedacht zu nehmen.“

21. § 16 Abs. 1 lautet:
„(1) Wird der Antrag auf Erteilung einer

Baubewilligung nach § 6 lit. a oder b weder
zurückgewiesen noch gemäß § 15 Abs. 1 abge-
wiesen, hat die Behörde – ausgenommen in
den Fällen des § 24 lit. d – eine mit einem Au-
genschein verbundene mündliche Verhand-
lung vorzunehmen.“

21a. § 16 Abs. 2 lit. d lautet:
„d) die Anrainer (§ 23 Abs. 2), die der Behörde

durch die auf ihre Vollständigkeit und
Richtigkeit hin überprüften Verzeichnisse
nach § 10 Abs. 1 lit. d und e oder durch
Eingaben oder Vorsprachen bekannt ge-
worden sind;“

21b. § 18 Abs. 5 lautet:
„(5) Bei Vorhaben nach § 6 lit. a bis c hat die

Behörde die Schaffung der nach Art, Lage,
Größe und Verwendung des Gebäudes oder der
baulichen Anlagen notwendigen Kinderspiel-
plätze, Garagen, Stellplätze und Elektrotank-
stellen für Kraftfahrzeuge sowie die für Be-
hinderte erforderlichen baulichen Vorkehrun-
gen und die Voraussetzungen für Vorkehrun-
gen für den Grundschutz durch Auflagen
anzuordnen. Die Lage und Ausführung dieser
Einrichtungen hat sich nach den örtlichen Er-
fordernissen zu richten. Kinderspielplätze ha-
ben nach ihrer Lage der Sicherheit der Kinder
Rechnung zu tragen.“

22. § 18 Abs. 6 entfällt.

23. § 19 Abs. 2 lautet:
„(2) Öffentlichrechtliche Einwendungen der

Parteien (§ 23 Abs. 1 bis 4) stehen der Ertei-
lung der Baubewilligung entgegen, wenn sie
sachlich gerechtfertigt sind.“

23a. § 21 Abs. 2 lautet:
„(2) Die Wirksamkeit der Baubewilligung

ist auf schriftlichen Antrag jeweils, jedoch

höchstens dreimal, um zwei Jahre zu verlän-
gern, wenn in der Zwischenzeit kein Versa-
gungsgrund eingetreten ist. Anlässlich der
Verlängerung darf die Baubewilligung hin-
sichtlich der Auflagen nach § 18 Abs. 8 in je-
der Richtung abgeändert werden.“

24. § 23 Abs. 2 lautet:
„(2) Anrainer sind:

a) die Eigentümer (Miteigentümer) der an das
Baugrundstück angrenzenden Grund-
stücke und aller weiteren im Einflussbe-
reich des Vorhabens liegenden Grund-
stücke;

b) die Wohnungseigentümer gemäß § 2 Abs. 5
WEG 2002, deren Zustimmung gemäß § 10
Abs. 1 lit. b nicht erforderlich ist, sofern ihr
Wohnungseigentums- oder Zubehörobjekt
gemäß § 2 Abs. 2 und 3 WEG 2002 an jenes
Wohnungseigentums- oder Zubehörobjekt
gemäß § 2 Abs. 2 und 3 WEG 2002 angrenzt,
in dem das Vorhaben ausgeführt werden
soll;  

c) die Eigentümer (Miteigentümer) von
Grundstücken, auf denen sich eine gewerb-
liche Betriebsanlage, ein Rohstoffabbau,
eine Bergbauanlage oder ein land- und
forstwirtschaftlicher Betrieb befindet, so-
fern das Grundstück, auf dem sich die ge-
werbliche Betriebsanlage, der Rohstoffab-
bau, die Bergbauanlage oder der land- und
forstwirtschaftliche Betrieb befindet, vom
Vorhaben höchstens 100 m entfernt ist, je-
doch nur unter der Voraussetzung, dass sich
das Vorhaben im Einflussbereich der ge-
werblichen Betriebsanlage, des Rohstoffab-
baus, der Bergbauanlage oder des land- und
forstwirtschaftlichen Betriebs befindet;

d) die Inhaber von gewerblichen Betriebsan-
lagen, Rohstoffabbauen, Bergbauanlagen
oder land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieben gemäß lit. c.“ 

25. § 23 Abs. 3 Satz 1 lautet:
„Anrainer gemäß Abs. 2 lit. a und b sind be-

rechtigt, gegen die Erteilung der Baubewilli-
gung nur begründete Einwendungen dahinge-
hend zu erheben, dass sie durch das Vorhaben
in subjektiv-öffentlichen Rechten verletzt
werden, die ihnen durch die Bestimmungen
dieses Gesetzes, der Kärntner Bauvorschrif-
ten, des Flächenwidmungsplanes oder des Be-
bauungsplanes eingeräumt werden, welche
nicht nur dem öffentlichen Interesse, sondern
auch dem Schutz der Anrainer dienen.“

26. § 23 Abs. 4 bis 8 lauten:
„(4) Anrainer gemäß Abs. 2 lit. a und b sind

bei einem Vorhaben nach § 6 lit. a, b, d und e,
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das sich auf ein Gebäude bezieht, welches aus-
schließlich Wohn-, Büro- oder Ordinations-
zwecken dient, einschließlich der zu seiner
Nutzung erforderlichen baulichen Anlagen,
nur berechtigt, Einwendungen gemäß Abs. 3
lit. b bis g zu erheben.

(5) Bei einem Vorhaben, das auch einer ge-
werbebehördlichen Genehmigung bedarf,
sind Einwendungen der Anrainer gemäß
Abs. 2 lit. a und b, mit denen der Schutz der
Gesundheit gemäß Abs. 3 lit. h oder der Immis-
sionsschutz gemäß Abs. 3 lit. i geltend gemacht
wird, nur soweit berechtigt, als diese Einwen-
dungen die Frage der Zulässigkeit der Be-
triebstype in der gegebenen Flächenwid-
mungskategorie betreffen.

(6) Anrainer gemäß Abs. 2 lit. c und d sind
nur bei einem Vorhaben nach § 6 lit. a und c zu
Wohnzwecken auf bisher unbebauten Grund-
stücken berechtigt, begründete Einwendun-
gen über die widmungsgemäße Verwendung
des Baugrundstückes zu erheben. Die Rechte
als Anrainer gemäß Abs. 2 lit. a bleiben un-
berührt.

(7) Anrainer, denen ein Baubewilligungsbe-
scheid nicht zugestellt wurde, verlieren ihre
Stellung als Partei, wenn die Ausführung des
Vorhabens begonnen wurde und seit Meldung
des Beginns der Ausführung des Vorhabens
mehr als ein Jahr vergangen ist.

(8) Einwendungen der Parteien, deren Aus-
tragung dem Rechtsweg vorbehalten ist, hat
die Behörde niederschriftlich festzuhalten.
Auf die Entscheidung über den Antrag haben
solche Einwendungen keinen Einfluss.“

27. § 24 Satz 1 lautet:
„Für Anträge auf Erteilung einer Baubewil-

ligung nach § 6 lit. a, b, d und e gelten die fol-
genden Abweichungen von den Bestimmun-
gen dieses und des 8. Abschnittes, sofern sie
sich auf Gebäude, die ausschließlich Wohn-
zwecken dienen, höchstens zwei Vollgeschoße
und höchstens vier Wohnungen haben, einsch-
ließlich der zu ihrer Nutzung erforderlichen
baulichen Anlagen, beziehen:“ 

28. § 24 lit. a lautet:
„a) den Parteien gemäß § 23 Abs. 1 ist binnen

zwei Wochen ab Einlangen des vollständi-
gen Antrages (§§ 9 bis 12) Gelegenheit zur
schriftlichen Stellungnahme binnen einer
Frist von zwei Wochen ab Zustellung der
Aufforderung zu geben;“

29. § 24 lit. g bis j lautet: 
„g) Anrainer sind 

1. die Eigentümer (Miteigentümer) der an
das Baugrundstück angrenzenden

Grundstücke und jener Grundstücke,
die vom Baugrundstück höchstens 15
m entfernt sind;

2.  die Anrainer gemäß § 23 Abs. 2 lit. c
und d;

h) die Anrainer gemäß lit. g Z 1 sind nur be-
rechtigt, Einwendungen gemäß § 23 Abs.
3 lit. b bis g zu erheben;

i) die Anrainer gemäß lit. g Z 2 sind nur be-
rechtigt, Einwendungen gemäß § 23 Abs.
6 zu erheben; die Rechte als Anrainer
gemäß lit. g Z 1 bleiben unberührt;

j) eine Prüfung der Behörde gemäß § 40 fin-
det nicht statt; die Belege nach § 39 Abs. 2
sind vom Bauwerber zur allfälligen Über-
prüfung durch die Behörde aufzubewah-
ren.“

30. § 26 lautet:
„§ 26

Anforderungen
Vorhaben müssen den Kärntner Bauvor-

schriften entsprechen.“

31. § 29 Abs. 2 letzter Satz entfällt.

32. Nach § 29 Abs. 6 wird folgender Abs. 7
angefügt:

„(7) Besteht das ausführende Unternehmen
nicht mehr, hat der Bauleiter die Bestätigung
nach Abs. 6 von einem Sachverständigen ein-
zuholen.“

33. § 30 Abs. 1 lautet:
„(1) Der Bewilligungswerber hat zur Koor-

dination und Leitung der Ausführung von be-
willigungspflichtigen Vorhaben einen Baulei-
ter zu bestellen und diesen der Behörde vor
Beginn der Ausführung des Vorhabens be-
kanntzugeben. Der Bauleiter muss gleichzei-
tig befugter Unternehmer im Sinne des § 29
Abs. 1 oder Sachverständiger sein.“

34. § 33 Abs. 1 lautet:
„(1) Die Unternehmer sind verpflichtet, Ab-

gasanlagen durch einen Rauchfangkehrer zum
jeweils geeigneten Zeitpunkt der Ausführung
auf die Erfüllung der Anforderungen gemäß
§§ 26 und 27 überprüfen zu lassen.“ 

35. Nach § 39 Abs. 2 wird folgender Abs. 3
angefügt:

„(3) Besteht das Unternehmen, welches die
Bauleitung übernommen hat, nicht mehr, hat
der Bauwerber die Bestätigung nach Abs. 2
von einem Sachverständigen einzuholen und
vorzulegen.“
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36. § 40 Abs. 1 lit. a lautet:
„a) bei Abgasanlagen die Erfüllung der An-

forderungen gemäß §§ 26 und 27 durch
Befunde nach § 33 Abs. 2 nachgewiesen
ist;“

37. Die Überschrift von § 41 lautet:
„Orientierungsnummern“

38. In § 41 Abs. 1 wird nach dem Wort „Ori-
entierungsnummern“ die Wortfolge „mit Be-
scheid“ eingefügt. 

39. § 41 Abs. 2 lautet:
„(2) Der Gemeinderat hat mit Verordnung

das System der Orientierungsnummerierung
sowie die Ausführung und die Anbringung der
Kennzeichen entsprechend den örtlichen Er-
fordernissen zu bestimmen. Hiebei kann auch
festgelegt werden, dass auf dem Kennzeichen
der Name der öffentlichen Verkehrsfläche an-
zubringen ist. Wenn dies zur besseren Orien-
tierung erforderlich ist, hat der Gemeinderat
darüber hinaus vorzusehen, dass mehrere Ein-
gänge (Stiegen) eines Gebäudes gesondert zu
kennzeichnen sind. Auf vorläufig unbebaute
Grundstücke oder Baulücken ist bei der Ori-
entierungsnummerierung Bedacht zu neh-
men.“

40. Nach § 41 wird folgender § 41a einge-
fügt:

„§ 41a 
Türnummern

(1) Enthalten Gebäude, unabhängig vom
Zeitpunkt ihrer Errichtung, mehr als eine
Wohnung oder Geschäftsräumlichkeit, sind
die Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten
von den Gebäudeeigentümern fortlaufend in
arabischen Ziffern, beginnend mit der Num-
mer Eins im untersten Geschoß, zu nummerie-
ren und in gut lesbarer Weise an den Eingang-
stüren der Wohnungen und Geschäftsräum-
lichkeiten zu kennzeichnen. Erforderlichen-
falls hat eine zusätzliche Unterteilung durch
Anfügen eines Kleinbuchstabens an die Zif-
fern zu erfolgen. 

(2) Kommt ein Gebäudeeigentümer der Ver-
pflichtung nach Abs. 1 nicht nach, hat der Bür-
germeister eine Türnummerierung mit Be-
scheid festzusetzen. Der Gebäudeeigentümer
ist verpflichtet, die Eingangstüren der Woh-
nungen und Geschäftsräumlichkeiten mit den
vom Bürgermeister festgesetzten Türnum-
mern zu kennzeichnen.“

41. § 50 Abs. 1 lautet:
„(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht

und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu
bestrafen,

a) mit Geldstrafe von 500 Euro bis zu 20.000
Euro, wer
1. bewilligungspflichtige Gebäude ohne

Baubewilligung ausführt oder aus-
führen lässt oder

2. gemäß § 35 Abs. 1 und 2 eingestellte Ar-
beiten fortsetzt oder fortsetzen lässt, so-
fern sich die Einstellungsverfügung auf
Maßnahmen nach Z 1 bezieht;

b) mit Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 20.000
Euro, wer
1. als ein zur Erstellung von Plänen, Be-

rechnungen und Beschreibungen Be-
rechtigter solche Unterlagen unterfer-
tigt, ohne sie erstellt zu haben;

2. als Unternehmer die Bestimmungen des
§ 29 Abs. 4 oder 5 übertritt oder unrich-
tige Bestätigungen nach § 29 Abs. 6 aus-
stellt;

3. als Bauleiter die Bestimmungen des § 30
Abs. 2 oder des § 39 Abs. 2 übertritt;

4. als Sachverständiger unrichtige Be-
stätigungen nach § 29 Abs. 7 oder § 39
Abs. 3 ausstellt;

c) mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro, wer
1. bewilligungspflichtige bauliche Anla-

gen – ausgenommen Gebäude – ohne
Baubewilligung ausführt oder aus-
führen lässt; oder

2. Vorhaben abweichend von der Baube-
willigung ausführt oder ausführen lässt;

3. gemäß § 35 Abs. 1 und 2 eingestellte Ar-
beiten fortsetzt oder fortsetzen lässt, so-
weit sich die Einstellungsverfügung auf
Maßnahmen nach Z 1 bezieht;

4. Bauprodukte verwendet oder verwen-
den lässt, die den Anforderungen des §
29 Abs. 2 erster Satz nicht entsprechen;

d) mit Geldstrafe bis zu 3.000 Euro, wer
1. die Bestimmungen der § 29 Abs. 3, § 30

Abs. 1, §§ 31, 32 Abs. 2, §§ 33, 39 Abs. 1,
§ 41 Abs. 3, §§ 41a, 42 und 51 übertritt;

2. Arbeiten entgegen den Auflagen nach
§ 18 durchführt oder durchführen lässt;

3. Vorhaben nach § 6 lit. a und b unbefugt
ausführt oder durch Unbefugte aus-
führen lässt;

4. Gebäude oder sonstige bauliche Anla-
gen oder Teile von solchen vor Ablauf
der Frist nach § 40 Abs. 2 oder entgegen
einer behördlichen Untersagung nach §
40 Abs. 4 benützt oder benützen lässt;

5. das Niveau von im Bauland gelegenen
Grundstücken durch Anschüttungen
oder Abgrabungen, die von Einfluss auf
die bestehende oder künftige bauliche
Nutzbarkeit dieser Flächen sind, ändert

Landesgesetzblatt 2012, Stück 29, Nr. 80

346



oder sonstige, der Bauvorbereitung
dienende Veränderungen an solchen
Grundstücken vornimmt, sofern diese
Veränderungen nicht auf Grund einer
Baubewilligung für Vorhaben auf die-
sem Grundstück gedeckt oder erforder-
lich erscheinen; für die Wiederherstel-
lung und Beseitigung von strafbaren Ni-
veauveränderungen sind die Bestim-
mungen der §§ 34 bis 36 sinngemäß
anzuwenden;

6. Vorhaben nach § 6 lit. b bis e ohne Bau-
bewilligung ausführt oder ausführen
lässt;

7. Vorhaben nach § 7 entgegen § 7 Abs. 3
ausführt oder ausführen lässt oder ent-
gegen § 7 Abs. 4 nicht mitteilt;

8. Gebäude oder sonstige bauliche Anla-
gen ohne die erforderliche Baubewilli-
gung oder abweichend von dieser
benützt;

9. gemäß § 35 Abs. 1 und 2 eingestellte Ar-
beiten fortsetzt oder fortsetzen lässt, so-
weit sich die Einstellungsverfügung auf
Maßnahmen nach Z 6, 7 oder 8 bezieht;

10. Baustelleneinrichtungen entgegen § 38
Abs. 1 letzter Satz nicht unverzüglich
nach Vollendung des Vorhabens ent-
fernt.“

42. § 54 lautet:
„§ 54

Rechtmäßiger Bestand
(1) Für Gebäude und sonstige bauliche An-

lagen, die seit mindestens 30 Jahren bestehen
und für die eine Baubewilligung im Zeitpunkt
ihrer Errichtung erforderlich war, welche je-
doch nicht nachgewiesen werden kann, wird
das Vorliegen der Baubewilligung vermutet,
sofern ihr Fehlen innerhalb dieser Frist bau-
behördlich unbeanstandet geblieben ist.

(2) Das Vorliegen des rechtmäßigen Bestan-
des eines Gebäudes oder einer sonstigen bau-
lichen Anlage gemäß Abs. 1 ist auf Antrag des
Eigentümers (der Miteigentümer) mit Be-
scheid festzustellen.“ 

43. Nach § 55 wird folgender § 55a einge-
fügt:

„§ 55a
Eigentümergemeinschaften

Besteht an Gebäuden und baulichen Anla-
gen Wohnungseigentum gemäß § 2 Abs. 1 WEG
2002, sind an Stelle der Miteigentümer die Ei-
gentümergemeinschaften gemäß § 2 Abs. 5
WEG 2002 Berechtigte und Verpflichtete der
§§ 36 bis 38 und 41 bis 47. Dies gilt nur inso-

fern, als die Eigentümergemeinschaften
rechtsfähig sind.“

44. § 56 Abs. 2 lautet:
„(2) Verweise in diesem Gesetz auf Bundes-

gesetze sind als Verweise auf die nachstehend
angeführte Fassung zu verstehen:
a) Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002,

BGBl. I Nr. 102, zuletzt in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2012;

b) Baurechtsgesetz – BauRG, RGBl. Nr.
86/1912, zuletzt in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 30/2012;

c) Bundesstraßengesetz 1971 – BStG 1971,
BGBl. Nr. 286, zuletzt in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2011;

d) Denkmalschutzgesetz – DMSG, BGBl. Nr.
533/1923, zuletzt in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008;

e) Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440, zuletzt in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.
55/2007;

f) Wasserrechtsgesetz 1959 – WRG 1959,
BGBl. Nr. 215, zuletzt in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 14/2011;

g) Wohnungseigentumsgesetz 2002 – WEG
2002, BGBl. I Nr. 70, zuletzt in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2012.“

Artikel II
Änderung der Kärntner Bauvorschriften
Die Kärntner Bauvorschriften – K-BV,

LGBl. Nr. 56/1985, zuletzt in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 10/2008, werden wie folgt
geändert:

1. § 1 lautet:
„§ 1

Anforderungen
(1) Bauliche Anlagen und alle ihre Teile sind

so zu planen und auszuführen, dass sie unter
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit ge-
brauchstauglich sind und die in Folge ange-
führten bautechnischen Anforderungen erfül-
len. Diese Anforderungen müssen entspre-
chend dem Stand der Technik (§ 2) bei vorher-
sehbaren Einwirkungen und bei normaler
Instandhaltung über einen wirtschaftlich an-
gemessenen Zeitraum erfüllt werden. Dabei
sind Unterschiede hinsichtlich der Lage, der
Größe und der Verwendung der baulichen An-
lagen zu berücksichtigen.

(2) Bautechnische Anforderungen an bauli-
che Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind:
a) Mechanische Festigkeit und Standsicher-

heit;
b) Brandschutz;
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c) Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz;
d) Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit;
e) Schallschutz;
f) Energieeinsparung und Wärmeschutz.

(3) Bauteile müssen aus entsprechend wi-
derstandsfähigen Bauprodukten hergestellt
oder gegen schädigende Einwirkungen ge-
schützt sein, wenn sie solchen Einwirkungen
ausgesetzt sind. Schädigende Einwirkungen
sind zB Umweltschadstoffe, Witterungsein-
flüsse, Erschütterungen oder korrosive Ein-
wirkungen.“

2. § 2 lautet:

„§ 2
Stand der Technik

Stand der Technik im Sinne dieses Gesetzes
ist der auf den einschlägigen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen beruhende Entwick-
lungsstand fortschrittlicher bautechnischer
Verfahren, Einrichtungen und Bauweisen, de-
ren Funktionstüchtigkeit erprobt oder sonst
erwiesen ist.“

3. Die §§ 2a und 2b entfallen.

4. In § 6 Abs. 2 lit. b wird die Verweisung
„§ 48 Abs. 1 erster und zweiter Satz“ durch die
Verweisung „§ 28 Abs. 1“ ersetzt.

5.  In § 8 Abs. 1 wird die Verweisung „§ 48
Abs. 1 erster und zweiter Satz“ durch die Ver-
weisung „§ 28 Abs. 1“ ersetzt.

6. In § 9 Abs. 2 lit. b wird die Verweisung
„§ 48 Abs. 1 erster und zweiter Satz“ durch die
Verweisung „§ 28 Abs. 1“ ersetzt.

7. Der 3. Abschnitt lautet:

„3. A b s c h n i t t
Bautechnische Anforderungen

§ 11
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

(1) Bauliche Anlagen und alle ihre Teile sind
entsprechend dem Stand der Technik so zu
planen und auszuführen, dass sie bei Errich-
tung und Verwendung tragfähig sind; dabei
sind ständige, veränderliche, seismische und
außergewöhnliche Einwirkungen zu berück-
sichtigen. Die Gebrauchstauglichkeit darf un-
ter Berücksichtigung der ständigen und ver-
änderlichen Einwirkungen nicht durch Verfor-
mungen oder Schwingungen beeinträchtigt
werden.

(2) Insbesondere sind folgende Ereignisse zu
vermeiden:

a) Einsturz der gesamten baulichen Anlage
oder eines Teiles,

b) Verformungen, durch die die Gebrauchs-
tauglichkeit oder sonst die Erfüllung der
bautechnischen Anforderungen gemäß § 1
beeinträchtigt werden, 

c) Beschädigungen von Bauteilen, Einrich-
tungen oder Ausstattungen infolge zu
großer Verformungen der tragenden Bau-
konstruktion oder

d) Beschädigungen, die in Beziehung zu dem
verursachenden Ereignis unverhältnis-
mäßig groß sind.

§ 12
Brandschutz

Bauliche Anlagen sind in allen ihren Teilen
so zu planen und auszuführen, dass sie unter
Berücksichtigung ihres Verwendungszweckes
den Anforderungen des Brandschutzes ent-
sprechen und der Gefährdung von Leben und
Gesundheit von Personen durch Brand vorge-
beugt sowie die Brandausbreitung wirksam
eingeschränkt wird. 

§ 13 
Tragfähigkeit der baulichen Anlagen

im Brandfall

(1) Bauliche Anlagen sind so zu planen und
auszuführen, dass bei einem Brand die Trag-
fähigkeit mindestens für den Zeitraum erhal-
ten bleibt, der für die sichere Fluchtmöglich-
keit oder Rettung der Benutzer der baulichen
Anlage erforderlich ist. Dabei sind alle für die
sichere Flucht oder Rettung maßgeblichen
Umstände zu berücksichtigen, insbesondere
die Größe und der Verwendungszweck der
baulichen Anlage sowie die Zugangsmöglich-
keiten für die Rettungskräfte.

(2) Wenn dies aufgrund der Lage oder Größe
der baulichen Anlage erforderlich ist, muss
darüber hinaus gewährleistet sein, dass nicht
durch Einsturz der baulichen Anlage oder von
Teilen davon größere Schäden an der auf
Nachbargrundstücken zulässigen Bebauung
entstehen können.

§ 14
Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb

der baulichen Anlage

(1) Bauliche Anlagen sind so zu planen und
auszuführen, dass bei einem Brand die Aus-
breitung von Feuer und Rauch innerhalb der
baulichen Anlage begrenzt wird.
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(2) Bauteile zur Abgrenzung von Nutzungs-
einheiten, zB Decken oder Wände zwischen
Wohnungen, müssen einen Feuerwiderstand
aufweisen, der
a) die unmittelbare Gefährdung von Personen

in anderen Nutzungseinheiten ausschließt
und

b) die Brandausbreitung wirksam ein-
schränkt.

Dabei ist der Verwendungszweck und die
Größe der baulichen Anlage zu berücksichti-
gen.

(3) Bauliche Anlagen sind in Brandab-
schnitte zu unterteilen, wenn dies aufgrund
ihres Verwendungszweckes oder ihrer Größe
zur Sicherung der Fluchtwege und einer wirk-
samen Brandbekämpfung erforderlich ist. Ins-
besondere ist eine zweckentsprechende Größe
und Anordnung der Brandabschnitte erfor-
derlich. Die den einzelnen Brandabschnitt be-
grenzenden Bauteile müssen die Brandaus-
breitung wirksam einschränken.

(4) Als eigene Brandabschnitte müssen je-
denfalls eingerichtet werden:
a) Räume, von denen aufgrund ihres Verwen-

dungszweckes eine erhöhte Brandgefahr
ausgeht, wie zB Heizräume oder Abfall-
sammelräume; 

b) Räume mit besonderen sicherheitsrelevan-
ten Einrichtungen, wie zB Notstromanla-
gen.

Die in diesen Räumen verwendeten Baupro-
dukte, wie zB Fußbodenbeläge, Wand- und
Deckenverkleidungen einschließlich der
Dämmstoffe, dürfen die Brandentstehung und
-ausbreitung nicht begünstigen.

(5) Fassaden, einschließlich der Dämm-
stoffe, Unterkonstruktion und Verankerungen,
müssen so ausgeführt sein, dass bei einem
Brand ein Übergreifen auf andere Nutzungs-
einheiten und eine Gefährdung der Rettungs-
kräfte weitestgehend verhindert werden. Da-
bei ist die Höhe der baulichen Anlage zu
berücksichtigen.

(6) Hohlräume in Wänden, Decken, Böden,
Fassaden oder sonstigen Bauteilen dürfen
nicht zur Ausbreitung von Feuer und Rauch
beitragen. Haustechnische Anlagen, zB Lüf-
tungsanlagen, dürfen nicht zur Entstehung
und Ausbreitung von Feuer und Rauch beitra-
gen.

(7) Feuerungsanlagen sind in allen Teilen so
anzuordnen und auszuführen, dass keine
Brandgefahr, insbesondere durch eine Erwär-
mung von Bauteilen, entsteht.

(8) Um die Ausbreitung eines Brandes im
Entstehungsstadium bekämpfen zu können,

müssen ausreichende und geeignete Einrich-
tungen für die erste und erweiterte Löschhilfe
vorhanden sein; dabei müssen Lage, Größe
und Verwendungszweck der baulichen Anlage
oder ihrer Teile berücksichtigt werden. Über-
dies müssen geeignete Brandschutzeinrich-
tungen, wie zB automatische Brandmeldean-
lagen, ortsfeste Löschanlagen, Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen, vorhanden sein, wenn
dies aufgrund der Brandaktivierungsgefahr,
der Brandabschnittsgröße oder der Brandlast
erforderlich ist. 

(9) In Wohnungen muss, unabhängig vom
Zeitpunkt ihrer Errichtung, in Aufenthalts-
räumen – ausgenommen in Küchen – sowie in
Gängen, über die Fluchtwege von Aufent-
haltsräumen führen, jeweils mindestens ein
Rauchwarnmelder angeordnet werden. Die
Rauchwarnmelder müssen so eingebaut wer-
den, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und
gemeldet wird.

§ 15 
Ausbreitung von Feuer auf andere

bauliche Anlagen

(1) Bauliche Anlagen sind so zu planen und
auszuführen, dass der Ausbreitung von Feuer
auf andere baulichen Anlagen vorgebeugt
wird. 

(2) Die Außenwände von baulichen Anlagen
sind so auszuführen, dass das Übergreifen ei-
nes Brandes auf andere bauliche Anlagen ver-
hindert wird oder, sofern dies aufgrund der
Größe und des Verwendungszweckes der bau-
lichen Anlagen genügt, ausreichend verzögert
wird. Eine solche Ausführung der Außen-
wände ist nicht erforderlich, wenn die bauli-
chen Anlagen in einem entsprechenden Ab-
stand voneinander errichtet werden. Dabei ist
auch die zulässige Bebauung auf Nachbar-
grundstücken zu berücksichtigen.

(3) Dacheindeckungen, Dachaufbauten und
lichtdurchlässige Elemente in Dächern (zB
Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbän-
der) müssen so ausgeführt und angeordnet
sein, dass eine Brandentstehung durch Flug-
feuer oder Wärmestrahlung vermieden wird.
Für Dachaufbauten und lichtdurchlässige
Elemente in Dächern gilt Abs. 2 sinngemäß.

§ 16
Fluchtwege

(1) Bauliche Anlagen sind so zu planen und
auszuführen, dass bei einem Brand den Benut-
zern ein rasches und sicheres Verlassen der
baulichen Anlage möglich ist oder sie durch
andere Maßnahmen gerettet werden können.
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(2) Bauliche Anlagen müssen Fluchtwege im
Sinne des Abs. 3 aufweisen, soweit dies unter
Berücksichtigung des Verwendungszweckes,
der Größe und der Anwendbarkeit von Ret-
tungsgeräten für ein rasches und sicheres Ver-
lassen der baulichen Anlage erforderlich ist.

(3) Die in Fluchtwegen verwendeten Bau-
produkte, wie zB Fußbodenbeläge, Wand- und
Deckenverkleidungen, müssen so ausgeführt
sein, dass bei einem Brand das sichere Verlas-
sen der baulichen Anlage nicht durch Feuer,
Rauch oder brennendes Abtropfen beein-
trächtigt wird. Wenn dies aufgrund der Größe
oder des Verwendungszweckes der baulichen
Anlage erforderlich ist, sind zusätzliche Maß-
nahmen vorzusehen, wie zB Brandabschnitts-
bildung, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
oder Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung.

§ 17
Erfordernisse für Rettung und Löscharbeiten

im Brandfall

(1) Bauliche Anlagen sind so zu planen und
auszuführen, dass bei der Brandbekämpfung
die Sicherheit der Lösch- und der Rettungs-
kräfte weitestgehend gewährleistet ist und
wirksame Löscharbeiten möglich sind.

(2) Unter Berücksichtigung von Größe, Lage
und Verwendungszweck der baulichen Anlage
müssen die für die Rettungs- und Löscharbei-
ten erforderlichen Zugänge, Aufstellflächen
und Bewegungsflächen sowie sonstige techni-
sche Einrichtungen (zB Löschwasserleitun-
gen, Feuerwehraufzüge) vorhanden sein.

§ 18
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Bauliche Anlagen sind in allen ihren Teilen
so zu planen und auszuführen, dass sie unter
Berücksichtigung ihres Verwendungszweckes
den Anforderungen an Hygiene, Gesundheit
und Umweltschutz entsprechen.

§ 19
Sanitäreinrichtungen

Gebäude mit Aufenthaltsräumen müssen
mit einer ausreichenden Anzahl von Sa-
nitäreinrichtungen, wie zB Toiletten und Was-
serentnahmestellen, ausgestattet sein. Diese
müssen im Hinblick auf die Größe und den
Verwendungszweck des Gebäudes den Erfor-
dernissen der Hygiene entsprechen. Sonstige
bauliche Anlagen müssen diese Anforderun-
gen auch erfüllen, wenn sie zur Ansammlung
einer größeren Anzahl von Personen bestimmt
sind.

§ 20

Abwässer und Niederschlagswässer

(1) Bauliche Anlagen sind so zu planen und
auszuführen, dass sie unter Berücksichtigung
ihres Verwendungszweckes mit Anlagen für
das Sammeln und Beseitigen der Abwässer
und Niederschlagswässer ausgestattet sind. 

(2) Die Anlagen zur Sammlung und Beseiti-
gung von Abwässern und Niederschlagswäs-
sern sind so auszuführen, dass Abwässer und
Niederschlagswässer auf hygienisch einwand-
freie, gesundheitlich unbedenkliche und belä-
stigungsfreie Art gesammelt und beseitigt
werden.

(3) Die Tragfähigkeit des Untergrundes und
die Trockenheit von baulichen Anlagen darf
durch Anlagen zum Sammeln und Beseitigen
der Abwässer und Niederschlagswässer nicht
beeinträchtigt werden.

(4) Die Anlagen zur Sammlung und Beseiti-
gung von Abwässern und Niederschlagswäs-
sern müssen ohne großen Aufwand überprüft
und gereinigt werden können.

§ 21

Sonstige Abflüsse

Sonstige Abflüsse, insbesondere solche aus
landwirtschaftlichen Anlagen, wie zB aus
Stallungen, Düngersammelanlagen oder Si-
los, sind so zu sammeln, dass die Hygiene und
die Gesundheit von Personen nicht gefährdet
werden.

§ 22

Abfälle

Bei baulichen Anlagen sind unter Berück-
sichtigung ihres Verwendungszweckes Ein-
richtungen für die hygienisch einwandfreie,
gesundheitlich unbedenkliche und belästi-
gungsfreie Sammlung und Entsorgung von
Abfällen vorzusehen.

§ 23

Abgase von Feuerstätten

(1) Abgase von Feuerstätten sind unter
Berücksichtigung der Art der Feuerstätte und
des Brennstoffes so ins Freie abzuführen, dass
die Sicherheit und die Gesundheit von Perso-
nen nicht gefährdet werden und diese nicht
unzumutbar belästigt werden. 

(2) Abgasanlagen einschließlich der Verbin-
dungsstücke müssen ohne großen Aufwand
überprüft und gereinigt werden können.
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§ 24
Schutz vor Feuchtigkeit

(1) Bauliche Anlagen müssen entsprechend
ihrem Verwendungszweck gegen das Eindrin-
gen und Aufsteigen von Wasser und Feuchtig-
keit aus dem Boden dauerhaft abgedichtet
werden. Dabei ist insbesondere auch auf vor-
hersehbare Hochwasserereignisse Bedacht zu
nehmen.

(2) Dacheindeckungen, Außenwände,
Außenfenster und -türen sowie sonstige
Außenbauteile müssen Schutz gegen Nieder-
schlagswässer bieten.

(3) Bauliche Anlagen sind in allen ihren Tei-
len entsprechend ihrem Verwendungszweck so
auszuführen, dass bei üblicher Nutzung eine
schädigende Feuchtigkeitsansammlung durch
Wasserdampfkondensation in Bauteilen und
auf Oberflächen von Bauteilen vermieden
wird.

§ 25
Nutzwasser

(1) Eine eigene Nutzwasserversorgung darf
nur so geplant und ausgeführt sein, dass diese
nicht mit der Trinkwasserversorgung in Ver-
bindung steht.

(2) Eine Verwechslung von Nutz- und Trink-
wasser ist durch geeignete Maßnahmen zu ver-
hindern.

§ 26
Trinkwasser

(1) Gebäude mit Aufenthaltsräumen müssen
über eine Versorgung mit gesundheitlich ein-
wandfreiem Trinkwasser verfügen.

(2) Vorratsbehälter, Rohrleitungen, Armatu-
ren, Bauteile zur Wasserbehandlung (zB Er-
wärmung, Enthärtung) und andere Bauteile,
die mit Trinkwasser in Berührung kommen
(zB Drucksteigerungsanlagen), dürfen die
Wassereigenschaften nicht in hygienisch be-
denklicher oder die Gesundheit beeinträchti-
gender Weise verändern.

(3) Es ist sicherzustellen, dass das Trinkwas-
ser nicht durch äußere Einwirkungen in hygie-
nisch bedenklicher oder die Gesundheit be-
einträchtigender Weise verunreinigt wird, zB
durch schadhafte Dichtungen, durch unbeab-
sichtigten Rückfluss oder Migration, durch
mineralische bzw. organische Schadstoffe
oder in mikrobiologischer Hinsicht.

§ 27
Schutz vor gefährlichen Immissionen

(1) Bauliche Anlagen sind in allen Teilen so
zu planen und auszuführen, dass durch sie

keine die Gesundheit der Benutzer der bauli-
chen Anlage gefährdenden Immissionen, wie
zB gefährliche Gase, Partikel oder Strahlen,
verursacht werden. 

(2) Wenn aufgrund des Verwendungszweckes
der baulichen Anlage Emissionen in gefährli-
chen Konzentrationen nicht ausgeschlossen
sind (zB in Garagen), müssen zur Vermeidung
von Gesundheitsbeeinträchtigungen bauliche
oder sonstige Maßnahmen getroffen werden.
Als Maßnahmen können zB besondere Be- und
Entlüftungseinrichtungen oder die Einrich-
tung von Warngeräten erforderlich sein.

(3) Im Falle gefährlicher Emissionen aus
dem Untergrund sind bauliche Anlagen in al-
len Teilen so zu planen und auszuführen, dass
die Gesundheit der Benutzer nicht gefährdet
wird.

§ 28
Belichtung und Beleuchtung

(1) Aufenthaltsräume müssen über eine im
Hinblick auf Gesundheit und Wohlbefinden
ausreichende natürliche Belichtung verfügen,
es sei denn, aufgrund des Verwendungs-
zweckes ist eine ausschließlich künstliche Be-
leuchtung ausreichend. Dabei sind insbeson-
dere die Raumgeometrie und die Belichtungs-
verhältnisse zu berücksichtigen.

(2) Alle Räume und allgemein zugänglichen
Bereiche in baulichen Anlagen müssen ihrem
Verwendungszweck entsprechend beleucht-
bar sein.

§ 29
Belüftung und Beheizung

Räume müssen ihrem Verwendungszweck
entsprechend lüftbar und beheizbar sein.
Durch Lüftungsanlagen dürfen die Gesund-
heit von Personen nicht gefährdet und die ord-
nungsgemäße Ableitung der Abgase von Feu-
erstätten nicht beeinträchtigt werden.

§ 30
Niveau und Höhe der Räume

(1) Das Fußbodenniveau der Räume gegenü-
ber dem Gelände muss so geplant und ausge-
führt sein, dass entsprechend dem Verwen-
dungszweck Gesundheit und Wohlbefinden
der Benutzer nicht beeinträchtigt werden. Da-
bei ist insbesondere auch auf vorhersehbare
Hochwasserereignisse Bedacht zu nehmen.

(2) Die Raumhöhe muss dem Verwendungs-
zweck entsprechend und im Hinblick auf Ge-
sundheit und Wohlbefinden der Benutzer ein
ausreichendes Luftvolumen gewährleisten.
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§ 31
Lagerung gefährlicher Stoffe

Bauliche Anlagen oder Teile davon, in denen
gefährliche Stoffe gelagert werden, müssen so
ausgeführt sein, dass eine Gefährdung der Ge-
sundheit von Personen und der Umwelt durch
ein Entweichen der gefährlichen Stoffe und
ein Eindringen in den Boden verhindert wer-
den.

§ 32
Nutzungssicherheit

Bauliche Anlagen sind so zu planen und
auszuführen, dass bei ihrer Nutzung Unfälle
vermieden werden, durch die das Leben oder
die Gesundheit von Personen gefährdet wer-
den, wie zB Rutsch-, Stolper-, Absturz- oder
Aufprallunfälle. Dabei ist entsprechend dem
Verwendungszweck besonders auch auf Kin-
der, ältere Personen und Personen mit Behin-
derungen Rücksicht zu nehmen.

§ 33
Erschließung

(1) Alle Teile von baulichen Anlagen sind so
zu erschließen, dass sie entsprechend dem Ver-
wendungszweck sicher zugänglich und
benützbar sind. Die Durchgangshöhen bei
Türen, Toren, Treppen sind so zu bemessen,
dass eine gefahrlose Benützung möglich ist.

(2) Die vertikale Erschließung hat durch
Treppen oder Rampen zu erfolgen. Wenn es
aufgrund des Verwendungszwecks unter Be-
dachtnahme auf die Höhe der baulichen An-
lage erforderlich ist, sind die Treppen in Trep-
penhäusern anzuordnen und zusätzlich Auf-
züge zu errichten. 

(3) Jedenfalls muss 
a) in Gebäuden mit Aufenthaltsräumen und

drei oder mehr oberirdischen Geschoßen
sowie

b) in Garagen mit drei oder mehr oberirdi-
schen Geschoßen sowie zwei oder mehr un-
terirdischen Geschoßen 

ein Aufzug errichtet werden. Dies gilt nicht
für Gebäude mit höchstens drei Wohnungen
sowie Reihenhäuser.

§ 34
Schutz vor Rutsch- und Stolperunfällen

(1) Begehbare Teile von baulichen Anlagen
dürfen keine Rutsch- und Stolperstellen, etwa
durch zu geringe oder unvermutet wechselnde
Rutschhemmung, gefährliche Hindernisse
oder Unebenheiten, aufweisen. Dabei sind der
Verwendungszweck und das mögliche Auftre-
ten von Nässe zu berücksichtigen.

(2) Treppen und Rampen sind entsprechend
dem Verwendungszweck, insbesondere hin-
sichtlich ihrer Abmessungen, so auszuführen,
dass sie sicher und bequem benutzt werden
können.

§ 35 
Schutz vor Absturzunfällen

(1) An zugänglichen Stellen von baulichen
Anlagen, an denen eine Absturzgefahr be-
steht, müssen entsprechend dem Verwen-
dungszweck Schutzvorrichtungen gegen ein
Abstürzen von Personen (zB Geländer, Brü-
stungen, absturzsichernde Verglasungen) an-
gebracht sein. Dies gilt nicht, wenn die An-
bringung einer Absicherung dem Verwen-
dungszweck widersprechen würde (zB bei La-
derampen, Schwimmbecken udgl.).

(2) Wenn absturzgefährliche Stellen von
baulichen Anlagen dem Verwendungszweck
entsprechend auch für Kinder zugänglich
sind, müssen Schutzvorrichtungen im Sinne
des Abs. 1 so ausgeführt sein, dass Kindern das
Durchschlüpfen oder Durchrutschen nicht
möglich ist und das Hochklettern erschwert
wird.

(3) Schächte, Einbringöffnungen und der-
gleichen müssen trag- und verkehrssicher ab-
gedeckt werden.

§ 36
Schutz vor Aufprallunfällen und
herabstürzenden Gegenständen

(1) Verglasungen müssen unter Berücksich-
tigung der Einbausituation gegen das Anpral-
len von Personen gesichert oder so ausgeführt
sein, dass sie nicht gefahrbringend zersplit-
tern.

(2) Bauliche Anlagen sind so zu planen und
auszuführen, dass Personen vor herabstürzen-
den Gegenständen geschützt sind. Dies
schließt zB auch die sichere Befestigung von
Bauteilen wie Fassaden und Glasteile, Maß-
nahmen gegen das Herabfallen von gefahr-
bringenden Glasstücken bei Überkopfvergla-
sungen sowie Maßnahmen gegen das Abrut-
schen von Schnee und Eis von Dächern ein.

§ 37 
Schutz vor Verbrennungen

Einrichtungen und Anlagen für die Behei-
zung von baulichen Anlagen sowie für die Be-
reitung, Speicherung und Verteilung von
Warmwasser sind erforderlichenfalls gegen
gefahrbringende Berührungen abzusichern.
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§ 38
Blitzschutz

Bauliche Anlagen sind mit Blitzschutzan-
lagen auszustatten, wenn sie wegen ihrer
Lage, Größe oder Bauweise durch Blitzschlag
gefährdet sind oder wenn der Verwendungs-
zweck oder die kulturhistorische Bedeutung
der baulichen Anlage dies erfordern.

§ 39
Barrierefreie Gestaltung von baulichen

Anlagen
(1) Folgende bauliche Anlagen sind so bar-

rierefrei zu planen und auszuführen, dass die
für Besucher und Kunden bestimmten Teile
auch für Kinder, ältere Personen und Personen
mit Behinderungen gefahrlos und tunlichst
ohne fremde Hilfe zugänglich sind:
a) Gebäude für öffentliche Zwecke (zB Behör-

den und Ämter);
b) Gebäude für Bildungszwecke (zB Kinder-

gärten, Schulen, Hochschulen, Volksbil-
dungseinrichtungen);

c) Handelsbetriebe mit Waren des täglichen
Bedarfs;

d) Banken;
e) Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Al-

ters- und Pflegeheime;
f) Arztpraxen und Apotheken;
g) öffentliche Toiletten;
h) sonstige bauliche Anlagen, die allgemein

zugänglich und für mindestens 50 Besucher
oder Kunden ausgelegt sind. 

(2) Zur Erfüllung der Anforderungen gemäß
Abs. 1 müssen insbesondere

a) mindestens ein Eingang, und zwar der
Haupteingang oder ein Eingang in dessen
unmittelbarer Nähe, stufenlos erreichbar
sein;

b) in Verbindungswegen Stufen, Schwellen
und ähnliche Hindernisse grundsätzlich
vermieden werden; unvermeidbare Ni-
veauunterschiede sind durch entspre-
chende Rampen, Aufzüge oder andere Auf-
stiegshilfen zu überwinden oder auszuglei-
chen;

c) notwendige Mindestbreiten für Türen und
Gänge eingehalten werden;

d) eine dem Verwendungszweck entspre-
chende Anzahl von behindertengerechten
Sanitärräumen errichtet werden.

(3) Für Gebäude mit mehr als vier Wohnein-
heiten – mit Ausnahme von Reihenhäusern –
gilt Abs. 2 lit. a; ein gemäß § 33 Abs. 2 zu er-
richtender Personenaufzug muss stufenlos er-
reichbar sein. 

(4) Für Gebäude mit mehr als zehn Wohnein-
heiten gilt Abs 2 lit. a, b und c; ein gemäß § 33
Abs. 2 zu errichtender Personenaufzug muss
stufenlos erreichbar sein. Wohnungen in sol-
chen Gebäuden müssen nach den Grundsät-
zen des anpassbaren Wohnbaus geplant und
ausgeführt werden.

(5) Ab 10 PKW-Stellplätzen ist für je 50
PKW-Stellplätze, die gemäß § 18 Abs 5 der
Kärntner Bauordnung 1996 in der jeweils gel-
tenden Fassung vorgeschrieben werden, ein
leicht zugänglicher PKW-Stellplatz für Perso-
nen mit Behinderungen vorzusehen. 

(6) PKW-Stellplätze für Personen mit Be-
hinderungen sind in der Nähe des Eingangs
zum Gebäude anzuordnen. PKW-Stellplätze
in Garagen für Personen mit Behinderungen
müssen stufenlos erreichbar sein.

§ 40

Schallschutz

(1) Bauliche Anlagen sind so zu planen und
auszuführen, dass 

a) gesunde, normal empfindende Personen,
die sich in der baulichen Anlage aufhalten,
weder durch bei bestimmungsgemäßer Ver-
wendung auftretenden Schall und Er-
schütterungen noch durch Schallimmissio-
nen von außen in ihrer Gesundheit gefähr-
det oder unzumutbar belästigt werden und

b) gesunde, normal empfindende Personen,
die sich in einer unmittelbar anschließen-
den baulichen Anlage aufhalten, durch bei
bestimmungsgemäßer Verwendung auftre-
tenden Schall und Erschütterungen nicht
in ihrer Gesundheit gefährdet oder unzu-
mutbar belästigt werden. 

Dabei sind der Verwendungszweck sowie die
Lage der baulichen Anlage und ihrer Räume
zu berücksichtigen.

(2) Wenn der besondere Verwendungszweck
der baulichen Anlage oder eines Teiles dersel-
ben es erfordert, ist eine entsprechende Raum-
akustik sicherzustellen.

§ 41

Bauteile

Alle Bauteile, insbesondere Außen- und
Trennbauteile sowie begehbare Flächen in
baulichen Anlagen, sind so zu planen und aus-
zuführen, dass die Weiterleitung von Luft-,
Tritt- und Körperschall so weit gedämmt
wird, wie dies zur Erfüllung der Anforderun-
gen des § 40 Abs. 1 erforderlich ist.
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§ 42
Haustechnische Anlagen

Haustechnische Anlagen, ortsfeste Maschi-
nen und technische Einrichtungen, bei deren
Betrieb Schall entsteht oder übertragen wird
oder Erschütterungen oder Schwingungen
auftreten können, sind so einzubauen und auf-
zustellen, dass die Erfüllung der Anforderun-
gen des § 40 Abs. 1 gewährleistet ist. § 1 Abs. 1
gilt.

§ 43
Energieeinsparung und Wärmeschutz

(1) Bauliche Anlagen sind in allen Teilen so
zu planen und auszuführen, dass die bei der
Verwendung benötigte Energiemenge nach
dem Stand der Technik begrenzt wird. Auszu-
gehen ist von der bestimmungsgemäßen Ver-
wendung der baulichen Anlage; die damit ver-
bundenen Bedürfnisse (insbesondere Heizung,
Warmwasserbereitung, Kühlung, Lüftung, Be-
leuchtung) sind zu berücksichtigen.

(2) Bei der Beurteilung, ob die Energie-
menge gemäß Abs. 1 nach dem Stand der Tech-
nik begrenzt wird, ist insbesondere Bedacht zu
nehmen auf

a) Art und Verwendungszweck der baulichen
Anlage;

b) Gewährleistung eines dem Verwendungs-
zweck entsprechenden Raumklimas, wobei
insbesondere ungünstige Auswirkungen,
wie unzureichende Belüftung oder som-
merliche Überwärmung, zu vermeiden
sind;

c) die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und
Nutzen hinsichtlich der Energieeins-
parung.

(3) Bei Errichtung von Gebäuden sowie bei
größeren Renovierungen von bestehenden Ge-
bäuden muss vor Baubeginn die technische,
ökologische und wirtschaftliche Realisierbar-
keit des Einsatzes von hocheffizienten alter-
nativen Systemen, sofern verfügbar, in Be-
tracht gezogen, berücksichtigt und dokumen-
tiert werden. Hocheffiziente alternative Sy-
steme sind insbesondere

a) dezentrale Energieversorgungssysteme auf
der Grundlage von Energie aus erneuerba-
ren Quellen;

b) Kraft-Wärme-Kopplung;
c) Fern-/Nahwärme oder Fern-/Nahkälte,

insbesondere, wenn sie ganz oder teilweise
auf Energie aus erneuerbaren Quellen be-
ruht oder aus hocheffizienten Kraft-
Wärme-Kopplungsanlage stammt;

d) Wärmepumpen.

(4) Bei einer größeren Renovierung von be-
stehenden Gebäuden gelten Abs. 1 und 2 nicht
nur für die Gebäudeteile, die Gegenstand der
Renovierung sind, sondern für das gesamte be-
reits rechtmäßig bestehende Gebäude.

(5) Ein Ausweis über die Gesamtenergieeffi-
zienz des Gebäudes (Energieausweis) mit ei-
ner Gültigkeitsdauer von maximal zehn Jah-
ren ist von einer nach den für die Berufsausü-
bung maßgeblichen Vorschriften dazu befug-
ten Person oder einer akkreditierten Prüfstelle
auszustellen:

a) bei Errichtung von Gebäuden, bei größeren
Renovierungen von bestehenden Gebäuden
und für Gebäude, in denen mehr als 500 m2

Gesamtnutzfläche von Behörden genutzt
werden und die starken Publikumsverkehr
aufweisen;

b) ab 9. Juli 2015 für Gebäude, in denen mehr
als 250 m2 Gesamtnutzfläche von Behörden
genutzt werden und die starken Publi-
kumsverkehr aufweisen.

Die Gültigkeitsdauer des Energieausweises
kann nach Prüfung durch den Aussteller oder
eine andere zur Ausstellung befugte Person
um jeweils zehn Jahre verlängert werden,
wenn keine Änderungen am Gebäude vorge-
nommen wurden, die die Gesamtenergieeffizi-
enz beeinflussen und die gesetzlichen Voraus-
setzungen für die Ausstellung unverändert
sind.

(6) Zur Ausstellung von Energieausweisen
befugten Personen ist, soweit dies zur Ausstel-
lung von Energieausweisen erforderlich ist,
ein Online-Zugriff auf die die Gemeinden des
Landes Kärnten betreffenden Daten der loka-
len Gebäude- und Wohnungsregister gemäß
Abschnitt B Z 1, 3 und 7 und Abschnitt C der
Anlage des Gebäude- und Wohnungsregister-
Gesetzes – GWR-Gesetz, BGBl. I Nr. 9/2004,
zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 125/2009, einzuräumen. 

(7) Der Aussteller hat die Daten des Ener-
gieausweises der Landesregierung in elektro-
nischer Form zu übermitteln. Die Landesre-
gierung darf die nicht personenbezogenen Da-
ten des Energieausweises und die Daten des
Ausstellers automationsunterstützt verwen-
den, soweit dies zur Verfolgung statistischer
oder energiepolitischer Ziele notwendig ist.
Dem Aussteller ist ein Online-Zugriff auf die
Daten der von ihm ausgestellten und übermit-
telten Energieausweise einzuräumen. Die
Landesregierung hat durch Verordnung den
Inhalt und die Form der Datenübermittlung
näher zu bestimmen.

(8) Vom Eigentümer oder dem Nutzungsbe-
rechtigten ist der Energieausweis (Seite 1
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und 2) an einer für die Öffentlichkeit gut
sichtbaren Stelle anzubringen:

a) bei Gebäuden, in denen mehr als 500 m2

Gesamtnutzfläche starken Publikumsver-
kehr aufweisen, sofern ein Energieausweis
ausgestellt wurde;

b) bei Gebäuden, in denen mehr als 500 m2

Gesamtnutzfläche von Behörden genutzt
werden und die starken Publikumsverkehr
aufweisen;

c) ab 9. Juli 2015 bei Gebäuden, in denen mehr
als 250 m2 Gesamtnutzfläche von Behörden
genutzt werden und die starken Publi-
kumsverkehr aufweisen.

(9) Abs. 1 bis 4 gelten nicht für Gebäude, die
als Teil eines ausgewiesenen Umfeldes oder
aufgrund ihres besonderen architektonischen
oder historischen Werts offiziell geschützt
sind, soweit die Einhaltung der Anforderun-
gen eine unannehmbare Veränderung ihrer Ei-
genart oder ihrer äußeren Erscheinung bedeu-
ten würde.

(10) Abs. 1 bis 5 gelten nicht für

a) Gebäude, die nur frostfrei gehalten wer-
den, dh. mit einer Raumtemperatur von
nicht mehr als +5° C, sowie nicht konditio-
nierte Gebäude;

b) provisorische Gebäude mit einer Nut-
zungsdauer bis einschließlich zwei Jahren;

c) Wohngebäude, die nach ihrer Art nur für
die Benutzung während eines begrenzten
Zeitraums je Kalenderjahr bestimmt sind
und deren voraussichtlicher Energiebedarf
wegen dieser eingeschränkten Nutzungs-
zeit unter einem Viertel des Energiebedarfs
bei ganzjähriger Benutzung liegt. Dies gilt
jedenfalls als erfüllt für Wohngebäude, die
zwischen 1. November und 31. März an
nicht mehr als 31 Tagen genutzt werden;

d) Gebäude für Industrieanlagen und Werk-
stätten sowie landwirtschaftliche Nutzge-
bäude, bei denen jeweils der überwiegende
Anteil der Energie für die Raumheizung
und Raumkühlung jeweils durch Abwärme
abgedeckt wird, die unmittelbar im Ge-
bäude entsteht;

e) Gebäude, die für Gottesdienst und religiöse
Zwecke genutzt werden.

(11) Abs. 5 gilt nicht für Gebäude mit einer
Gesamtnutzfläche bis 50 m2. Diese Gebäude
müssen den Anforderung der Energieeins-
parung und des Wärmeschutzes nur hinsicht-
lich ihrer Bauteile entsprechen.“

8. Der 4. Abschnitt lautet:

„4. A b s c h n i t t
Sonderbestimmungen

§ 44
Notkamin

Unabhängig von der Art der Beheizung
muss jede Wohnung wenigstens einen An-
schluss an eine Abgasanlage haben. Dies gilt
nicht für Passivhäuser, deren Heizwärmebe-
darf kleiner als 15 kWh/m²a ist. 

§ 45
Wohnungen

(1) Wohnungen müssen mindestens eine
Nutzfläche von 25 m² haben. 

(2) Wohnungen bis zu 30 m² dürfen nur einen
Wohnraum enthalten. 

(3) Wohnräume, ausgenommen Küchen,
müssen eine Nutzfläche von mindestens 10 m²
haben. 

(4) In Wohnungen mit mehr als zwei Wohn-
räumen ist ein entsprechender Abstellraum –
in sonstigen Wohnungen eine entsprechende
Abstellfläche – vorzusehen. 

(5) Für Gebäude mit mehr als vier Wohnun-
gen müssen entsprechend der Zahl der Woh-
nungen leicht zugängliche, geeignete Abstell-
plätze für Kinderwagen, Gehhilfen und
Fahrräder sowie Einrichtungen zum Waschen
und Trocknen von Wäsche vorgesehen werden.

§ 46 
Schulen, Kindergärten und Horte

(1) Verzogene oder gewendelte Stiegen dür-
fen in Schulen nicht vorgesehen werden. 

(2) Ist die Mehrzahl der Räume eines Gebäu-
des für Kindergarten- oder Hortzwecke be-
stimmt, dürfen gewendelte Stiegen nicht als
Hauptstiegen vorgesehen werden. 

(3) Zwischen den Geschoßen sowie vor
Außenstiegen mit mehr als fünf Stufen sind
Podeste anzuordnen. Diese Außenstiegen sind
zu überdachen. 

(4) Nach Eingangstüren ist ein Windfang an-
zuordnen. 

(5) Werden Turnräume in Schulen oder Be-
wegungs- und Gruppenräume in Kindergär-
ten einschließlich der ihnen zugeordneten Ne-
benräume in einem freistehenden Gebäude
angeordnet, so sind sie mit dem Schulgebäude
bzw. dem Kindergartengebäude durch einen
gedeckten Gang oder Ähnliches zu verbinden. 
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§ 47 
Krankenanstalten

(1) Dieser Paragraph gilt für Krankenan-
stalten im Sinne der Krankenanstaltenord-
nung 1999 – K-KAO in der jeweils geltenden
Fassung und für Einrichtungen gemäß § 1 Abs.
3 lit. a und d K-KAO in der jeweils geltenden
Fassung.

(2) Zu- und Abfahrtswege sind so anzuord-
nen, dass die Eingänge für Besucher und
Kranke von den Zufahrten für die Rettung
und für Wirtschaftszwecke getrennt sind. 

(3) Die Anlieferung von Kranken muss so er-
folgen können, dass diese keinen Witterungs-
einflüssen ausgesetzt sind. 

(4) Außenstiegen, welche auch von Besu-
chern und Kranken benutzt werden, sind zu
überdachen.

§ 48
Wohnheime für alte Menschen,

Pflegeeinrichtungen
(1) Dieser Paragraph gilt für Wohnheime für

alte Menschen und Pflegeeinrichtungen im
Sinne der Kärntner Heimverordnung – K-
HeimVO, LGBl. Nr. 40/2005, zuletzt in der Fas-
sung LGBl. Nr. 63/2011. 

(2) Wohnheime für alte Menschen und Pfle-
geeinrichtungen mit mehr als einem oberirdi-
schen Geschoß müssen mit einem Personen-
aufzug ausgestattet sein. Dieser Personenauf-
zug ist so zu bemessen, dass er zur Beförde-
rung von Krankenliegen geeignet ist. Weitere
zur Beförderung von Krankenliegen geeignete
Personenaufzüge sind dann vorzusehen, wenn
dies auf Grund der Anzahl der Bewohner oder
der räumlichen Gliederung des Wohnheimes
für alte Menschen oder der Pflegeeinrichtung
erforderlich ist.“

9. Der 5. Abschnitt lautet:
„5. A b s c h n i t t

Klimaanlagen

§ 49
Begriff

Klimaanlage im Sinne dieses Gesetzes ist
die Kombination der Bauteile, die für eine
Form der Raumluftbehandlung erforderlich
sind, durch die die Temperatur geregelt wird
oder gesenkt werden kann.

§ 50
Wiederkehrende Überprüfung

(1) Der Betreiber einer Klimaanlage mit ei-
ner Kälteleistung über 12 kW ist verpflichtet,
diese alle drei Jahre gemäß Abs. 2 und alle fünf

Jahre gemäß Abs. 3 auf eigene Kosten durch
Sachverständige (Abs. 6) überprüfen zu las-
sen. Der Betreiber der Klimaanlage ist ferner
verpflichtet, die Überprüfungsbefunde aufzu-
bewahren und dem Sachverständigen und der
Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(2) Die alle drei Jahre durchzuführende
Überprüfung hat folgende Leistungen zu um-
fassen:

a) Sichtprüfung;
b) Funktionsprüfung und Einstellung der

verschiedenen Regeleinrichtungen, insbe-
sondere Einstellung der Regelthermostate;

c) Reinigung der Filtersysteme und der Wär-
metauscher wie Verdampfer und Konden-
satoren;

d) Erhebung grundlegender Anlagedaten, zB
Kältemittel, Baujahr, Kälteleistung, direk-
tes oder indirektes System, Systemintegra-
tion in einer Lüftungsanlage;

e) Untersuchung der Übereinstimmung der
Anlage mit ihrem Zustand zum Zeitpunkt
der Inbetriebnahme und Dokumentation
späterer Änderungen, Untersuchung der
tatsächlichen Anforderungen hinsichtlich
des Kühlbedarfes und des aktuellen Ge-
bäudezustandes;

f) Prüfung des ordnungsgemäßen Funktio-
nierens der Anlage durch:
1. Prüfung der Bestandsunterlagen und

Dokumentationen;
2. Prüfung der Kälteverdichter auf Funk-

tion, Verschleiß und Dichtheit;
3. Inspektion der Wirksamkeit der Wärme-

abführung im Freien (zB luftgekühlte
Kondensatoren);

4. Inspektion der Wirksamkeit der Wär-
meaustauscher (Verdampfer bzw. ana-
logdazu Kaltwasser - Kälteträger/Luft-
kühler) in der Kälteanlage;

5. Inspektion der Systeme für gekühlte
Luft und Luft aus unabhängiger Lüf-
tung in behandelten Räumen;

6. Inspektion der Systeme für gekühlte
Luft und Luft aus unabhängiger Lüf-
tung an Lüftungsgeräten und zugehöri-
gen Luftleitungen;

7. Inspektion der Systeme für gekühlte
Luft und Luft aus unabhängiger Lüf-
tung an Lüftungsgeräten an Außenluf-
teinlässen.

g) Funktionsprüfung und Einstellung der
verschiedenen Regeleinrichtungen, insbe-
sondere die Einstellung der Regelthermos -
tate sowie der Druckschalter für die Kon-
densatoren (Optimierung der Regelung des
Kondensationsdruckes);
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h) Funktions- und Anschlussprüfung der ver-
schiedenen Bauteile;

i) Überprüfung der erforderlichen Kältemit-
telfüllmenge in einem bedungenen Be -
triebs punkt und zusätzliche Prüfung der
Kälteanlagen auf Undichtheit.

(3) Die alle fünf Jahre durchzuführende
Überprüfung hat zusätzlich zu den Überprü-
fungen nach Abs. 2 folgende Leistungen zu
umfassen:
a) Messung der Stromaufnahme;
b) Wirkungsgradermittlung der installierten

Anlage unter Berücksichtigung des einge-
setzten Systems;

c) Dimensionierung der Anlage im Verhältnis
zum Kühlbedarf des Gebäudes; wenn seit
der letzten Überprüfung an der Klimaan-
lage keine Änderungen vorgenommen wur-
den oder in Bezug auf den Kühlbedarf des
Gebäudes keine Änderungen eingetreten
sind, muss keine Untersuchung der Dimen-
sionierung erfolgen; 

d) Ausarbeitung von Vorschlägen zur Verrin-
gerung des Kühlbedarfs des Gebäudes bzw.
des räumlich zusammenhängenden Verant-
wortungsbereiches;

e) Ausarbeitung von Vorschlägen zur Verbes-
serung der Anlageneffizienz in den einzel-
nen Stufen:
1. Bereitstellung der Energie;
2. Verteilung;
3. Abgabe (direkt oder indirekt);
4. Emissionsbetrachtung (CO2).

(4) Der Sachverständige hat über die Ergeb-
nisse der wiederkehrenden Überprüfung ei-
nen schriftlichen Überprüfungsbefund auszu-
stellen. Dieser hat hinsichtlich der Überprü-
fung
a) nach Abs. 2 Angaben zum überprüften Ge-

bäude und zum Prüfer, die Liste der bereit-
gestellten Unterlagen, Angaben zu den
überprüften Anlagen, Angaben zu den
Messergebnissen, zum Gesamtenergiever-
brauch, zur Energieeffizienz der Anlage, zu
der zum Erreichen des gewünschten Innen-
raumklimas erforderlichen Luftmenge der
Anlage bei integrierter Lüftung, festge-
stellte Mängel, empfohlene Maßnahmen,
durchgeführte Wartungen der Geräte, Eig-
nung der installierten Regeleinrichtungen,
deren Einstellungen und unterbreitete Ver-
besserungsvorschläge, Alternativlösungen
sowie eine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse und Empfehlungen der Überprüfung
zu enthalten,

b) nach Abs. 3 zusätzlich zu den Angaben des
Überprüfungsbefundes für die Überprü-

fung nach Abs. 2 Angaben zu den Messer-
gebnissen, zum Gesamtenergieverbrauch,
zur Energieeffizienz der Anlage, zu Alter-
nativlösungen sowie eine Zusammenfas-
sung der Ergebnisse und der Empfehlun-
gen der Überprüfung zu enthalten.

(5) Werden vom Sachverständigen Mängel
festgestellt, hat er ein Gleichstück des Über-
prüfungsbefundes der Behörde zu übermit-
teln.

(6) Sachverständige für die wiederkehren-
den Überprüfungen von Klimaanlagen sind:

a) akkreditierte Prüfstellen;

b) Anstalten des Bundes oder eines Bundes-
landes;

c) Ziviltechniker und technische Büros – In-
genieurbüros mit entsprechender Befugnis;

d) jene Personen, die nach den gewerberecht-
lichen Vorschriften zur Planung, Errich-
tung, Änderung, Instandhaltung oder
Überprüfung von Klimaanlagen mit einer
Kälteleistung über 12 kW befugt sind und
somit über die Grundbegriffe der Kälte-
technik verfügen, jeweils im Rahmen ihrer
Befugnisse.“

10. Der 6. Abschnitt lautet:

„6. A b s c h n i t t

Durchführungsverordnung; Ausnahmen

§ 51

Durchführungsverordnung 

Die Landesregierung hat durch Verordnung
unter Berücksichtigung der Erfordernisse des
Rechtes der Europäischen Union jene Anfor-
derungen näher zu bestimmen, unter welchen
den §§ 1, 2 und 11 bis 50 entsprochen wird. Die
Landesregierung kann in dieser Verordnung
auch technische Richtlinien und Regelwerke,
die vom Österreichischen Institut für Bau-
technik herausgegeben werden, oder Teile da-
von, für verbindlich erklären (§ 2a Abs. 4 bis 6
des Kärntner Kundmachungsgesetzes in der
jeweils geltenden Fassung).

§ 52

Ausnahmen

Die Behörde hat auf Antrag Abweichungen
von den Anforderungen der Verordnung gemäß
§ 51 zuzulassen, wenn der Bauwerber nach-
weist, dass das gleiche Schutzniveau wie bei
Einhaltung der Anforderungen der Verord-
nung erreicht wird.“
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11. Der 7. Abschnitt lautet:
„7. A b s c h n i t t

Schlussbestimmungen

§ 53
Vollziehung

(1) Die Vollziehung dieses Gesetzes obliegt
den nach der Kärntner Bauordnung 1996 in
der jeweils geltenden Fassung zuständigen
Behörden.

(2) Soweit die Gemeinde Baubehörde ist,
sind die in diesem Gesetz getroffenen Rege-
lungen im eigenen Wirkungsbereich der Ge-
meinde zu vollziehen.“

12. Die Abschnitte 8 bis 19 entfallen.

Artikel III
Änderung des Kärntner Heimgesetzes

Das Kärntner Heimgesetz – K-HG, LBGl.
Nr. 7/1996, zuletzt in der Fassung des Gesetzes
LGBl. Nr. 81/2005, wird wie folgt geändert:

§ 13 Abs. 2 lit. b lautet:
„b) die baulichen Voraussetzungen unter Be-

achtung des Kriteriums der Überschau-
barkeit und der Gliederung in familiäre
Strukturen sowie unter Berücksichtigung
angemessener Raumgrößen, entsprechen-
der Sanitäranlagen und elektrischer An-
lagen, der Erforderlichkeit von Gemein-
schaftseinrichtungen, Pflegezimmer, Pfle-
gebetriebsräume und Untersuchungszim-
mer und eines breitgefächerten möglichen
Angebotes an Dienstleistungen,“

Artikel IV
(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Oktober 2012 in

Kraft.
(2) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes

können ab dem auf seine Kundmachung fol-
genden Tag erlassen werden, sie dürfen jedoch
frühestens mit dessen Inkrafttreten in Kraft
gesetzt werden.

(3) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes anhängige Verfahren sind nach den
bisher geltenden Bestimmungen weiterzu-
führen, sofern in Abs. 4 bis 6 nicht anderes an-
geordnet ist.

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes anhängige Baubewilligungsverfah-
ren sind einzustellen, sofern das Vorhaben
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht
der Baubewilligungspflicht unterliegt.

(5) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes anhängige Strafverfahren nach § 50
Abs. 1 lit. a K-BO 1996 sowie nach § 50 Abs. 1

lit. c Z 1 bis 3 K-BO 1996 sind einzustellen, so-
fern das Vorhaben nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes nicht der Baubewilligungs-
pflicht unterliegt.

(6) Anrainer, auf die die Voraussetzungen des
§ 23 Abs. 6 K-BO 1996, LBGl. Nr. 62, zuletzt in
der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 16/2009,
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes zutreffen, sind nur berechtigt, bis zum Ab-
lauf von drei Jahren ab Rechtskraft des Be-
scheides dessen Zustellung zu beantragen
oder Berufung zu erheben.

(7) Eine von § 41a Abs. 1 K-BO 1996 in der
Fassung dieses Gesetzes abweichende Tür-
nummerierung in Gebäuden, die im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehen,
kann weiterhin verwendet werden, wenn eine
eindeutige Zuordenbarkeit und Kennzeich-
nung der Wohnungen und Geschäftsräumlich-
keiten gegeben ist. Ist eine eindeutige Zuor-
denbarkeit und Kennzeichnung nicht gegeben
oder wurden keine Türnummern vergeben, hat
eine Türnummerierung und Kennzeichnung
nach § 41a Abs. 1 K-BO 1996 in der Fassung
dieses Gesetzes spätestens bis zum Ablauf des
30. Juni 2013 zu erfolgen. 

(8) In Wohnungen, die im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes bestehen, sind die
Rauchwarnmelder gemäß § 14 Abs. 9 K-BV in
der Fassung dieses Gesetzes spätestens bis
zum Ablauf des 30. Juni 2013 einzubauen.

(9) Nach bisher geltenden Rechtsvorschrif-
ten ausgestellte Energieausweise gelten bis
höchstens zehn Jahre nach dem Datum der
Ausstellung als Energieausweise im Sinne die-
ses Gesetzes.

(10) Außer in den Fällen des § 52 K-BV in der
Fassung dieses Gesetzes kann die Behörde bei
Änderungen von im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes bereits bestehenden Ge-
bäuden und sonstigen baulichen Anlagen im
Einzelfall auf Antrag Ausnahmen von den An-
forderungen des Art. II dieses Gesetzes und
dazu ergangener Durchführungsverordnun-
gen zulassen, sofern die Einhaltung der jeweils
in Betracht kommenden Bestimmung

a) technisch unmöglich ist oder
b) einen unverhältnismäßig hohen wirt-

schaftlichen Aufwand erfordern würde
oder

c) wegen der besonderen geschichtlichen,
künstlerischen oder kulturellen Bedeutung
des Gebäudes oder der sonstigen baulichen
Anlage nicht gerechtfertigt wäre. 

Den in § 1 K-BV in der Fassung dieses Ge-
setzes festgelegten Anforderungen muss je-
doch im Wesentlichen entsprochen werden

Landesgesetzblatt 2012, Stück 29, Nr. 80

358



und Interessen der Sicherheit und der Ge-
sundheit dürfen nicht entgegenstehen.

(11) Wird an ein im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes bereits bestehendes
Gebäude ein Vollwärmeschutz angebracht, so
darf dieser höchstens 20 cm über die Baulinie
oder in die Abstandsfläche ragen.

(12) Art. II dieses Gesetzes wurde einem In-
formationsverfahren im Sinne der Richtlinie
98/34/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informa-
tionsverfahren auf dem Gebiet der Normen
und technischen Vorschriften und der Vor-
schriften für die Dienste der Informationsge-
sellschaft, ABl. Nr. L 204 vom 21.7.1998, S 37,
idF der Richtlinie 98/48/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998,
ABl. Nr. L 217 vom 5.8.1998, S 18, und der
Richtlinie 2006/96/EG des Rates vom 20. No-
vember 2006, ABl. Nr. L 363 vom 20.12.2006, S
81, unterzogen (Notifikationsnummer:
2010/0591/A).

(13) Mit diesem Gesetz werden umgesetzt: 

a) Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 12. Dezem-
ber 2006 über Dienstleistungen im Binnen-
markt, ABl. Nr. L 376 vom 21.12.2006, S 36;

b) Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. April
2009 zur Förderung der Nutzung von Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen und zur Än-
derung und anschließenden Aufhebung der
Richtlinie 2001/77/EG und 2003/30/EG,
ABl. Nr. L 140 vom 5.6.2009, S 16;

c) Richtlinie 2010/31/EU des europäischen
Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010
über die Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden (Neufassung), ABl. Nr. L 153 vom
18. 6. 2010, S 13. 

(14) Für Baubewilligungen, deren Wirksam-
keit gemäß § 21 Abs. 2 K-BO 1996, LBGl. Nr.
62, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl.
Nr. 16/2009, im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes bereits verlängert wurde, hat
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine er-
neute Verlängerung der Wirksamkeit höch-
stens dreimal zu erfolgen.“

Der Präsident des Landtages:

L o b n i g

Der Landesrat:

Mag.  R a g g e r
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